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A. Problem 

Für die Tätigkeit der Lohnsteuerhilfevereine ist eine Aus-
übungsregelung erforderlich, die eine ausreichende Qualität der 
Beratung gewährleistet. Mißbräuche im Zusammenhang mit der 
Abtretung von Lohnsteuererstattungsansprüchen müssen ver-
hindert werden. Die Berufsordnung der Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigten soll auf Grund der zwischenzeitlich ge-
wonnenen Erfahrungen überarbeitet werden und das gesamte 
Recht der Hilfeleistung in Steuersachen dem Ratsuchenden 
übersichtlich dargestellt werden. 

B. Lösung 

Die grundlegenden Bestimmungen zur Hilfeleistung in Steuer-
sachen und die Berufsordnung für die Steuerberater und Steuer-
bevollmächtigten sowie die Ausübungsregelungen für die Lohn-
steuerhilfevereine sollen in einem Gesetz zusammengefaßt wer-
den. Die Qualifikation von Leitern der Lohnsteuerhilfevereine 
sowie die Berufsaufsicht werden eingehend geregelt. Mit der 
Überarbeitung der Berufsordnung für Steuerberater und Steuer-
bevollmächtigte erfolgen Anpassungen an die Bundesrechtsan-
waltsordnung und die Wirtschaftsprüferordnung. 

Änderungsvorschläge des Ausschusses betreffen unter anderem 

— eine Ausdehnung der Beratungsbefugnis der Lohnsteuer-
hilfevereine auf Bezüge aus gesetzlichen Rentenversicherun-
gen, 
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— eine klare Abgrenzung von Hilfeleistung in Steuersachen 
zur erlaubnisfreien Buchführungshilfe, 

— die Verpflichtung der Finanzbehörden, Pflichtverletzungen 
von Berufsangehörigen der Berufkammer von Amts wegen 
mitzuteilen, 

— eine Konkretisierung der den Lohnsteuerhilfevereinen er-
laubten Werbung, 

— die genehmigungsfreie Zulassung anderer zur unbeschränk-
ten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen als 
Steuerberater in der Leitung von Steuerberatungsgesell-
schaften, 

— jährliche Geschäftsprüfungen der Lohnsteuerhilfevereine 
durch einen Angehörigen der zur Steuerberatung befugten 
freien Berufe oder zu bildende Prüfungsverbände, 

— Ermäßigung der für Leiter von Lohnsteuerhilfevereinen vor-
geschriebenen Praxis auf drei Jahre, 

— eine vordringliche Änderung des Umsatzsteuerrechts im Zu-
sammenhang mit der Stationierung ausländischer Truppen. 

Einstimmigkeit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Die Opposition blieb mit dem Antrag, das Steuerberatungs-
gesetz als reine Berufsordnung für Steuerberater und Steuer-
bevollmächtigte zu erhalten, in der Minderheit. 

D. Kosten 

Keine wesentliche Änderung des Verwaltungsaufwandes bei 
den Landesfinanzbehörden. Bund und Gemeinden erwachsen 
keine Kosten. 
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A. Bericht des Abgeordneten von Bockelberg 

I. Allgemeines 

Der Gesetzentwurf — Drucksache 7/2852 — wurde 
vom Deutschen Bundestag in der 134. Sitzung am 
5. Dezember 1974 an den Finanzausschuß und mit-
beratend an den Ausschuß für Wirtschaft und an 
den Rechtsausschuß überwiesen. Der Ausschuß für 
Wirtschaft hat seine Stellungnahme am 12. Dezem-
ber 1974 und der Rechtsausschuß am 19. Februar 
1975 abgegeben. Der Finazausschuß hat über die 
Vorlage am 17. Januar, 19. und 26. Februar, 12. März 
und 9. April 1975 beraten; auch sein Unterausschuß 
„AO-Reform" war mit der Vorlage befaßt. 

Der Vorschlag des Finanzausschusses baut auf 
der Regierungsvorlage auf, enthält aber auch einige 
zum Teil bedeutende Änderungen und Ergänzungen. 
Über redaktionelle Änderungen gehen insbesondere 
folgende Vorschläge hinaus, die in den Einzelbe-
gründungen noch näher dargestellt sind: 

Artikel i : In § 4 Nr. 11 werden die Befugnisse der 
Lohnsteuerhilfevereine neu abgegrenzt. Zu § 6 wird 
eine Ergänzung vorgeschlagen, die die langjährige 
Diskussion um die Abgrenzung der zur Hilfeleistung 
in Steuersachen gehörenden Hilfeleistung bei der 
Erfüllung steuerlicher Buchführungspflichten gegen-
über der erlaubnisfreien Durchführung mechanischer 
Buchführungsarbeiten abschließen soll. Eine Ände-
rung zu § 10 sieht vor, daß Berufspflichtverletzungen 
von den Finanzbehörden von Amts wegen den Kam-
mern angezeigt werden; nur so können sie die Berufs-
aufsicht wirksam ausüben. In §§ 8 und 14 wird das 
Werbeverbot für Lohnsteuerhilfevereine konkreti-
siert; durch Rechtsverordnung sollen weitere Einzel-
heiten festgelegt werden, wobei die Richtlinien der 
Berufskammern der freien Berufe als Vorbild dienen 
sollen. In § 36 soll eine Bevorzugung von Berufsan-
wärtern auf dem zweiten Bildungsweg vermieden 
werden, soweit bei diesen Berufspraktikum und 
schulische Ausbildung zeitlich zusammenfallen kön-
nen. Änderungen des § 38 betreffen die Prüfungs-
befreiung von Steuerfachbeamten, soweit sie außer-
halb der Finanzverwaltung bei anderen obersten 
Behörden tätig sind sowie eine Legalisierung der 
bestehenden Praxis, wonach der Antrag auf Prü-
fungsbefreiung schon vor dem Ausscheiden aus dem 
öffentlichen Dienst gestellt und bearbeitet werden 
kann, um die Entscheidung alsbald nach dem tat-
sächtlichen Ausscheiden treffen zu können. Der Aus-
schuß hat sich ferner mit den Bestimmungen über 
die Anerkennung von Steuerberatungsgesellschaften 
(§ 49) befaßt. Anlaß hierzu war die Empfehlung einer 
Anlagenberatungsgesellschaft, sich an Steuerbera-
tungsgesellschaften zum Zwecke der Kapitalnutzung 
zu beteiligen. In der Aussprache wurde darauf hin-
gewiesen, daß nach den Vorstellungen der Schöpfer 
des Steuerberatungsgesetzes der Zweck der Steuer-
beratungsgesellschaft darin bestehe, den Berufsan-
gehörigen eine zusätzliche Möglichkeit des Zusam

-

menschlusses zum Zwecke der gemeinschaftlichen 
Berufsausübung an Hand zu geben. Im Mittelpunkt 
des Gesellschaftszwecks steht sonach die Ausübung 
einer freiberuflichen Tätigkeit, nicht die Kapital-
nutzung. Da die Kapitalbeteiligung an Steuerbera-
tungsgesellschaften nicht an die Erfüllung bestimm-
ter Qualifikationen gebunden ist, hat die Entwick-
lung dazu geführt, daß es zur Zeit Steuerberatungs-
gesellschaften gibt, deren Anteile sich ausschließ-
lich in den Händen von Außenstehenden befinden. 
Es war zu prüfen, ob hierdurch eine Gefährdung 
der Unabhängigkeit der geschäftsführenden Berufs-
angehörigen zu besorgen ist. Diese Problematik 
stellt sich im übrigen auch in anderen Berufsord-
nungen, insbesondere für Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. Eine Lösung könnte darin liegen, die Be-
teiligung an Steuerberatungsgesellschaften auf Per-
sonen zu beschränken, die unter § 3 des Gesetzes 
fallen und für die oder in der Gesellschaft tätig sind, 
oder zumindest eine beherrschende Beteiligung von 
Berufsangehörigen vorzusehen. Hinsichtlich der be-
stehenden Gesellschaften wäre eine Entschädigungs-
pflicht gegenüber den nicht qualifizierten Kapital-
eignern zu erwägen, falls man auch diese in eine 
Neuregelung einbeziehen würde. Die Vielschichtig-
keit der Probleme führte schließlich dazu, daß der 
Ausschuß im Interesse einer alsbaldigen Wirksam-
keit des Änderungsgesetzes jetzt auf eine Neurege-
lung verzichtet hat, diese jedoch in absehbarer Zeit 
für erforderlich hält. Der Ausschuß hat das Bundes-
ministerium der Finanzen gebeten, die tatsächliche 
Entwicklung zu beobachten und Alternativlösungen 
vorzubereiten. Eine Änderung des § 58 stellt die 
volle Gegenseitigkeit bei Anstellungsverhältnissen 
zwischen Steuerberatern und Steuerbevollmächtig-
ten her, um Übergangsproblemen beim Auslaufen 
des Berufsstandes der Steuerbevollmächtigten gene-
rell Rechnung zu tragen. In § 74 wird auch für die 
Zeit zwischen Bestellung und Niederlasssung eines 
Berufsangehörigen eine bestimmte Kammerzugehö-
rigkeit begründet. In § 90 wird eine Erhöhung des 
Geldbußen-Höchstbetrages auf 20 000 DM vorge-
schlagen; damit soll ermöglicht werden, das letzte 
Mittel des Berufsausschlusses noch seltener anwen-
den zu müssen. Während der Regierungsentwurf 
eine jährliche Geschäftsprüfung der Lohnsteuerhilfe-
vereine durch Mitglieder des Vereins vorsah, schlägt 
der Ausschuß in § 22 eine Prüfung durch die zur un-
beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befug-
ten Personen (§ 3) oder noch zu bildende Prüfungs-
verbände vor, weil die Vereine außerhalb der als 
Prüfer nicht in Betracht kommenden leitenden Perso-
nen regelmäßig nicht über fachkundige Mitglieder 
verfügen. Der Ausschuß hält es für vertretbar, die 
im Regierungsentwurf geforderte Vier-Jahres-Praxis 
für den Leiter eines Lohnsteuerhilfevereins auf drei 
Jahre zu reduzieren (§ 23). Die in § 27 vorgesehene 
Ausübung der Aufsicht über die Lohnsteuerhilfever- 
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eine durch die Oberfinanzdirektionen hat der Aus-
schuß in der Erwartung bestätigt, daß diese Auf-
gabe auch wirkungsvoll ausgeübt wird. 

In Artikel 5 und in den neuen Artikeln 6 bis 8 
wurde eine vordringliche Änderung des Umsatz-
steuerrechts — ohne Sachzusammenhang zum son-
stigen Gesetzesinhalt — aufgenommen; es war Be-
denken gegen die ausreichende Bestimmtheit von 
Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnun-
gen im Zusammenhang mit der Stationierung aus-
ländischer Truppen Rechnung zu tragen. 

In Artikel 14 wurde eine besondere Inkrafttretens-
vorschrift für die Einschränkung der Abtretung von 
Lohnsteuererstattungsansprüchen eingefügt; der lau-
fende Jahresausgleich soll unberührt bleiben. 

Mehrere Änderungen gehen auf Anregungen des 
Rechtsausschusses zurück. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hatte vorgeschlagen, 
neben Lohnsteuerhilfevereinen auch andere Grup-
pen (z. B. Verbraucherverbände) zur begrenzten 
Hilfeleistung in Steuersachen zuzulassen, bei der 
Beschreibung der zur Leitung von Lohnsteuerhilfe-
vereinen nötigen Qualifikation statt von einer Tä-
tigkeit „auf dem Gebiet des Lohnsteuerwesens" von 
einer Tätigkeit „auf dem Gebiete der Anwendung des 
Einkommen- und Lohnsteuerrechts" zu sprechen und 
den Lohnsteuerhilfevereinen eine Belehrungspflicht 
wegen der Haftung für fehlerhafte Beratung aufzu-
erlegen. Der Finanzausschuß sah keine Notwendig-
keit, den Kreis der zur Lohnsteuerhilfe zugelasse-
nen Institutionen zu erweitern, was nur um den 
Preis eines größeren Aufwandes für die Fachaufsicht 
möglich wäre, und hielt eine Verpflichtung der Lohn-
steuerhilfevereine, auf ihre Haftung bei fehlerhafter 
Beratung jeweils besonders hinzuweisen, für unzu-
mutbar. Im übrigen ging der Ausschuß davon aus, 
daß zusätzliche praktische Erfahrung im Einkom-
mensteuerrecht außerhalb der regelmäßig bei Ar-
beitnehmern anfallenden Vorgänge nicht gefordert 
werden sollte, andererseits aber Erfahrungen auf 
dem Gebiet des Lohnsteuerwesens den Schwerpunkt 
der qualifizierenden Tätigkeit bilden müssen. 

Die Beschlüsse des Finanzausschusses wurden 
weitgehend einmütig gefaßt, was auch zu einer Ein-
stimmigkeit bei der Schlußabstimmung führte. Eine 
Meinungsverschiedenheit betraf die Form des Ge-
setzes. Während die Mehrheit einer Zusammenfas-
sung aller Vorschriften über die Hilfeleistung in 
Steuersachen, wie sie bisher in der Abgabenordnung 
und dem Steuerberatungsgesetz enthalten waren 
und nunmehr umfangreicher Ergänzungen für die 
Lohnsteuerhilfevereine bedurften, in einem Gesetz 
den Vorzug gab, um die Materie gegenüber den 
Rechtsuchenden umfassend darzustellen, glaubt die 
Opposition, daß die Fülle der den Steuerpflichtigen 
nicht interessierenden berufsrechtlichen Regelungen 
eher das Gegenteil bewirke; sie hätte daher einer 
Regelung, die in Parallele zu anderen Berufsordnun-
gen ein eigenständiges Gesetz mit der Bezeichnung 
„Steuerberaterordnung" beibehält und daneben die 
allgemeinen Vorschriften über die Hilfeleistung in 
Steuersachen sowie die Ausübungsregelungen für 
die Tätigkeit der Lohnsteuerhilfevereine in einem 
anderen Gesetz zusammenfaßt, den Vorzug gegeben. 

Diese Frage wird bei der Verabschiedung der Re-
form der Abgabenordnung noch einmal erörtert 
werden. 

Namens des Ausschusses bitte ich, dem Gesetzent-
wurf in der Fassung der Ausschußbeschlüsse die Zu

-s

timmung zu geben. 

II. Einzelbegründung 

Zu Artikel 1 

Die nachstehende Einzelbegründung folgt der vom 
Ausschuß beschlossenen Neugliederung des Geset-
zes. 

Zu Nummer 2 (§ 1 StBerG) 

Durch den neu angefügten Absatz 3 wird die Vor-
schrift, nach der die in den einzelnen Verfahrens-
ordnungen über die Zulassung von Bevollmächtig-
ten und Beiständen enthaltenen Bestimmungen unbe-
rührt bleiben, lediglich vorgezogen. Eine Rechtsän-
derung tritt dadurch nicht ein. Vergleiche Neufas-
sung des § 13 Abs. 1 und Änderung in Nummer 6 
Buchstabe b. 

Zu Nummer 2 (§ 2 StBerG) 

Die Änderung ist nur redaktioneller Art. 

Zu Nummer 2 (§ 4 Nr. 11 StBerG) 

Inhalt der Änderung ist eine Erweiterung des 
Tätigkeitsbereichs der Lohnsteuerhilfevereine um 
die Befugnis zur Hilfeleistung in den Veranlagungs-
fällen, in denen das Einkommen des Mitglieds ne-
ben Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit den 
Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung im 
eigenen Einfamilienhaus oder Bezüge aus den ge-
setzlichen Rentenversicherungen umfaßt. 

Zu Nummer 2 (§ 6 StBerG) 

Mit der in Nummer 3 angefügten Feststellung, daß 
das Kontieren von Belegen und das Erteilen von 
Buchungsanweisungen nicht zu den mechanischen 
Arbeitsgängen im Sinne dieser Vorschrift gehören, 
soll eine deutlichere Abgrenzung der genehmigungs-
freien Tätigkeit von der erlaubnispflichtigen Buch-
führungshilfe erreicht werden. 

Zu Nummer 2 (§ 8 StBerG) 

Die Erweiterung des Personenkreises, dem eine 
beschränkte Werbung erlaubt ist, auf Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts soll den Handwerks- 
und Landwirtschaftskammern, die eine Buchstelle 
unterhalten, ermöglichen, ihre Mitglieder auf das 
Bestehen dieser Einrichtung hinzuweisen. 

Die neu aufgenommene Regelung, nach der der 
Umfang der zulässigen Werbung vom Bundesmini-
ster der Finanzen durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen ist, soll Auslegungsstreitigkeiten vorbeu-
gen. Bei der vorzunehmenden Abgrenzung ist an 
eine Regelung zu denken, die etwa den Bestimmun-
gen der Standesrichtlinien der steuerberatenden Be-
rufe entspricht. 
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Zu Nummer 2 (§ 9 StBerG) 

Der Tätigkeitsbereich, in dem es verboten ist, ein 
Erfolgshonorar zu vereinbaren, umfaßt auch die 
Hilfeleistung bei der Erlangung von Steuervergü-
tungen. Dies wird durch eine entsprechende Einfü-
gung nunmehr klargestellt. 

Zu Nummer 2 (§ 10 StBerG) 

Nach der hier vorgenommenen Änderung sollen 
die Finanzbehörden in den Fällen, in denen ihnen 
bekannt wird, daß eine nach § 3 oder § 4 Nr. 1 und 2 
zu unbeschränkter Hilfeleistung in Steuersachen be-
fugte Person bei der Ausübung ihrer Tätigkeit eine 
Pflichtverletzung begangen hat, die zur Ermittlung 
des Sachverhalts bedeutsamen Tatsachen nicht erst 
auf Anforderung, sondern bereits von Amts wegen 
der zuständigen Berufskammer mitzuteilen. 

Zu Nummer 2 (§ 11 StBerG) 

Die hier vorgenommene Änderung ist dadurch 
ausgelöst worden, daß an Stelle eines festen Datums 
als Inkrafttretenszeitpunkt des Gesetzes nunmehr 
der Tag nach der Verkündung vorgesehen ist. 

Zu Nummer 2 (§ 13 StBerG) 

Wegen der Nichtübernahme des zweiten Satzes in 
Absatz 1 wird auf die Begründung zu der Änderung 
des § 1 (Absatz 3) Bezug genommen. 

Zu Nummer 2 (§ 14 StBerG) 

Die Einfügung einer Vorschrift, nach der der Name 
eines Lohnsteuerhilfevereins keinen Bestandteil mit 
besonderem Werbecharakter enthalten darf, soll 
Mißbräuchen bei der Bezeichnung des Vereins vor-
beugen. 

Die redaktionelle Umstellung des bisher in Ab-
satz 1 Nr. 5 (jetzt Absatz 1 Nr. 6) enthaltenen zwei-
ten Satzes wird für erforderlich gehalten, da die 
Bestimmung über die Ersetzung einer Mitgliederver-
sammlung durch eine Vertreterversammlung auch 
für die Nummer 5 des Absatzes 1 Bedeutung haben 
kann. 

Zu Nummer 2 (§ 22 StBerG) 

Bei der hier vorgeschriebenen Geschäftsprüfung 
handelt es sich um mehr als um eine übliche Rech-
nungsprüfung im Vereinsleben. Der Ausschuß ist 
deshalb der Auffassung, daß die Prüfung nur durch 
vereinsexterne Prüfer durchgeführt werden darf. Da 
hierfür nur ein Personenkreis in Betracht kommt, der 
sowohl über die notwendige Sachkenntnis verfügt 
als auch einer nachhaltigen Berufsaufsicht unterliegt, 
bietet es sich an, als Prüfer nur Personen und Gesell-
schaften, die nach § 3 des Gesetzes zu unbeschränk-
ter Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, zuzu-
lassen. Um die Prüfungskosten möglichst gering zu 
halten, soll ès den Lohnsteuerhilfevereinen gestattet 
sein, sich einem Prüfungsverband anzuschließen. 
Dieser muß jedoch von einer unter § 3 des Gesetzes 
fallenden Person verantwortlich geleitet werden und 
nach seiner Satzung die Aufgabe haben, regelmäßige 
oder außerordentliche Prüfungen für seine Mitglie-
der durchzuführen. 

Um dem Interesse der Mitglieder an der Kontrolle 
des Vereinsvorstandes ausreichend Rechnung zu 
tragen, wird durch eine entsprechende Einfügung in 
Absatz 7 Nr. 2 bestimmt, daß die Mitglieder über 
das Ergebnis der Geschäftsprüfung schriftlich unter-
richtet werden müssen. 

Zu Nummer 2 (§ 23 Abs. 3 StBerG) 

Nach Auffassung des Ausschusses reicht es aus, 
wenn die für die Leitung einer Beratungsstelle qua-
lifizierende Tätigkeit drei Jahre hindurch ausgeübt 
worden ist. 

Zu Nummer 2 (§ 25 Abs. 2 StBerG) 

An Stelle der Verweisung auf die für Steuerbe-
rater und Steuerbevollmächtigte geltenden Vor-
schriften ist nunmehr für die Lohnsteuerhilfevereine 
eine eigene Regelung über die Verpflichtung zum 
Abschluß einer Haftpflichtversicherung eingefügt 
worden. 

Zu Nummer 2 (§ 31 StBerG) 

Die in Nummer 2 vorgenommene Anfügung wird 
im Hinblick auf die Konkretisierungsanforderung 
des Artikels 80 Abs. 1 GG für erforderlich gehalten. 

Zu Nummer 6 (§ 33 StBerG) 

Wegen der Streichung des Absatzes 2 wird auf die 
Begründung zu der Änderung in § 1 (Absatz 3) Be-
zug genommen. 

Zu Nummer 7 (§ 34 StBerG) 

Die Ersetzung des Wortes „Geschäftsstelle" 
durch die Bezeichnung „Beratungsstelle" steht im 
Zusammenhang mit der Einführung des letztgenann-
ten Begriffes durch § 23 des Gesetzes. 

Der bisherige letzte Halbsatz ist durch die Neu-
fassung des § 58 Abs. i gegenstandslos geworden. 

Zu Nummer 11 (§ 36 StBerG) 

Mit der in Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe c vorgenom-
menen Einfügung wird klargestellt, daß bei einem 
berufsbegleitenden Studium, das während der Ab-
leistung des vorgeschriebenen zehnjährigen Berufs-
praktikums durchgeführt wird, die Dauer des Stu-
diums die Mindestdauer der Ausbildung nicht beein-
flußt. 

Zu Nummer 13 (§ 38 StBerG) 

Die Einfügung in Absatz 1 Nr. 3 erweitert den 
Personenkreis, der von der Steuerberaterprüfung 
befreit werden kann, um die Bediensteten der ober-
sten Behörden des Bundes und der Länder, deren be-
rufliche Aufgaben überwiegend in der Mitwirkung 
an der Steuergesetzgebung — vergleichbar mit der 
Mitwirkung der bereits begünstigten Fraktionsan-
gestellten — bestehen. 

Mit der Änderung der an Absatz 2 angefügten Be-
stimmung soll eine Beibehaltung der Praxis ermög-
licht werden, nach der der Antrag auf Befreiung von 
der Steuerberaterprüfung bereits nach Stellung des 
Entlassungsantrages angenommen und bearbeitet 
wird, so daß lediglich die Entscheidung erst nach 
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dem Ausscheiden aus dem Dienst der Finanzverwal-
tung erfolgt. 

Zu Nummer 20 (§ 44 StBerG) 

Gegenstand der Änderung in Buchstabe b ist die 
Bereinigung eines Druckfehlers. 

Mit den weiteren Änderungen wird eine Regelung 
nachgeholt, die es den Körperschaften des öffent-
lichen Rechts (z. B. Landwirtschaftskammern) und 
den auf berufsständischer Grundlage gebildeten 
Vereinigungen (z. B. Kreisbauernschaften), die eine 
steuerliche Beratungsstelle für ihre Mitglieder 
unterhalten, ermöglicht, für diese Beratungsstelle die 
Berechtigung zur Führung der Bezeichnung „Land-
wirtschaftliche Buchstelle" zu erwerben. 

Zu Nummer 21 (§ 45 StBerG) 

Der nunmehr verwendete Wortlaut „Bestellung 
als Steuerberater" usw. entspricht der im Gesetz 
sonst üblichen Ausdrucksweise. 

Zu Nummer 22 (§ 46 StBerG) 

Mit der Änderung in Absatz 2 Nr. 2, durch die der 
Inhalt des § 31 Abs. 2 der Durchführungsverordnung 
in das Gesetz übernommen wird, soll Auslegungs-
zweifeln vorgebeugt werden. 

Mit der Anfügung an Absatz 4, nach der vor der 
Rücknahme oder dem Widerruf der Bestellung der 
Betroffene und die Berufskammer zu hören sind, 
wird die versehentlich ausgelassene Übernahme die-
ser bisher in § 14 Abs. 3 enthaltenen Regelung 
nachgeholt. 

Zu Nummer 27 (§ 50 StBerG) 

Zweck der hier vorgenommenen Änderung ist es, 
die Bestellung von Rechtsanwälten, Wirtschafts-
prüfern, vereidigten Buchprüfern und Steuerbevoll-
mächtigten zu Vorstandsmitgliedern von Steuerbe-
ratungsgesellschaften von der Genehmigungspflicht 
auszunehmen. Da einerseits die Genehmigung nur 
versagt werden darf, wenn es an der notwendigen 
Fachkunde fehlt oder die persönliche Zuverlässig-
keit nicht vorhanden ist, andererseits aber die Ange-
hörigen der vorbezeichneten Berufe kraft Gesetzes 
zu unbeschränkter Hilfeleistung in Steuersachen 
befugt sind und bei Fehlen der persönlichen Zuver-
lässigkeit die aufsichtsführende Berufskammer von 
sich aus tätig werden muß, führt in diesen Fällen 
die gegenwärtige Genehmigungspflicht zu einem 
unnötigen Verwaltungsaufwand. Die Bestimmung, 
daß die Anzahl der Nichtsteuerberater im Vorstand 
einer Steuerberatungsgesellschaft die Anzahl der 
Steuerberater nicht übersteigen darf, wird durch den 
Verzicht auf die Genehmigungspflicht nicht berührt 
(vgl. den neuen Absatz 4). 

Zu Nummer 28 (§ 51 StBerG) 

Die Ergänzung in Absatz 2 stellt klar, daß die 
Verwaltungsgebühr auch in Fällen der Ablehnung 
eines Antrages auf Erteilung der Ausnahmegeneh-
migung zu zahlen ist. 

Zu Nummer 32 (§ 56 StBerG) 

Nach zwei im Jahre 1974 ergangenen Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofes sind die Be-
stimmungen des EG-Vertrages, soweit sie die Auf-
hebung nationaler Beschränkungen hinsichtlich der 
Staatsangehörigkeit und des Wohnsitzes betreffen, 
nach dem inzwischen erfolgten Ablauf der ersten 
Stufe der Übergangszeit (Artikel 8 des EG-Vertra-
ges) nunmehr auf die Angehörigen der Mitglied-
staaten unmittelbar anzuwenden. Einer Rechtsver-
ordnung, wie sie in der Regierungsvorlage bisher 
vorgesehen ist, bedarf es somit nicht mehr. Auch der 
jetzt in § 56 enthaltenen Vorschrift kommt im Hin-
blick auf die eingangs erwähnte Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes nur noch klarstellende 
Bedeutung zu. 

Zu Nummer 35 (§ 58 StBerG) 

Die Neufassung des Absatzes i beseitigt die bis-
her bestehende Beschränkung, die den Steuerbera-
tern verbot, als Angestellte von Steuerbevollmäch-
tigten tätig zu sein. Die Änderung hat insbesondere 
für die Fälle Bedeutung, in denen ein bei einem 
Steuerbevollmächtigten angestellter Steuerbevoll-
mächtigter die Übergangsprüfung abgelegt hat und 
sich zum Steuerberater bestellen lassen will. 

Der neu angefügte Absatz 2 Nr. 4 erlaubt es den 
Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten, auch als 
Angestellte von Lohnsteuerhilfevereinen tätig zu 
sein. Voraussetzung ist jedoch, daß die betreffende 
Beratungsstelle durch einen Berufsangehörigen ge-
leitet wird. Die Änderung soll dazu beitragen, daß 
den Lohnsteuerhilfevereinen auch für ihre großen 
Beratungsstellen eine ausreichende Anzahl qualifi-
zierter Mitarbeiter zur Verfügung steht. 

Zu Nummer 44 (§ 72 StBerG) 

Mit der Anfügung an Absatz 1 wird klargestellt, 
daß die Nichtsteuerberater, die als Vorstandsmit-
glieder usw. einer Steuerberatungsgesellschaft der 
Berufskammer angehören, in gleichem Umfang den 
Vorschriften über die Berufspflichten unterliegen 
wie die Steuerberater. 

Der neu angefügte Absatz 2 verpflichtet auch die 
Mitglieder der Aufsichtsorgane von Steuerbera-
tungsgesellschaften zur Verschwiegenheit. Die Ver-
schwiegenheitspflicht der Vorstandsmitglieder usw. 
von Steuerberatungsgesellschaften ergibt sich aus 
Absatz 1 dieser Vorschrift. 

Zu Nummer 47 (§ 74 StBerG) 

Die Vorschrift über die Mitgliedschaft zur Berufs-
kammer ist durch eine Regelung ergänzt worden, 
nach der Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, 
die noch keine berufliche Niederlassung begründet 
haben, der Berufskammer angehören, in deren Be-
reich sie bestellt worden sind. Durch diese Ergän-
zung wird festgelegt, welche Berufskammer in den 
vorbezeichneten Fällen für die Ausübung der Be-
rufsaufsicht zuständig ist. 

Zu Nummer 60 (§ 87 StBerG) 

Die Ergänzung der Vorschrift über die Beiträge 
zur Bundessteuerberaterkammer um die Verpflich- 
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tung zur Aufstellung einer Beitragsordnung soll Bei-
tragsstreitigkeiten zwischen der Bundeskammer und 
den Regionalkammern vorbeugen. 

Zu Nummer 66 (§ 90 StBerG) 

Mit der Anhebung der Obergrenze für die Geld-
buße wird der allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-
lung Rechnung getragen und darüber hinaus der Ab-
stand zu der nächst höheren berufsgerichtlichen 
Maßnahme, der Ausschließung aus dem Beruf, ver-
ringert. 

Zu Nummer 69 (§ 93 StBerG) 

Die in der Regierungsvorlage enthaltene Fassung 
des Satzes 2 ist bereits seit dem Inkrafttreten des 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch am 1. Ja-
nuar 1975 geltendes Recht, so daß eine (nochmalige) 
Berücksichtigung dieser Änderung entbehrlich er-
scheint. 

Zu Nummer 71 

Die hier nachgeholte Änderung der Bezeichnung 
ist bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs ver-
sehentlich ausgelassen worden. 

Zu Nummer 72 (§ 95 StBerG) 

Die Ergänzung der Überschrift hat nur redaktio-
nelle Bedeutung. 

Zu Nummer 75 (§ 98 StBerG) 

Der nunmehr verwendete Wortlaut „Bestellung 
als Steuerberater" usw. entspricht der im Gesetz 
sonst üblichen Ausdrucksweise. Vergleiche auch Än-
derung zu Nummer 21. 

Zu Nummer 83 (§ 106 StBerG) 

Die in der Regierungsvorlage enthaltene Fassung 
des Satzes 2 ist bereits seit dem Inkrafttreten des 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch am 1. Ja-
nuar 1975 geltendes Recht, so daß eine (nochmalige) 
Berücksichtigung dieser Änderung entbehrlich er-
scheint. 

Zu Nummer 122 

Die Änderung dient lediglich der Bereinigung 
eines Druckfehlers. 

Zu Nummern 131, 133 und 134 

Die Änderung der Überschriften ist durch die Neu-
gliederung des Gesetzes notwendig geworden. 

Zu Nummer 138 

Die Änderung dient lediglich der Bereinigung 
eines Druckfehlers. 

Zu Nummern 140 und 141 (§§ 118 b bis 118 d StBerG) 

Inhalt der Änderungen ist die Bereinigung der 
betreffenden Vorschriften von Regelungen, die durch 
Zeitablauf gegenstandslos geworden sind. 

Zu Nummern 142 und 143 (§§ 157, 158 StBerG) 

Die Änderungen sind durch die Neugliederung des 
Gesetzes notwendig geworden. 

Zu Nummer 144 (§ 159 StBerG) 

Mit dem an den Absatz 6 angefügten Hinweis auf 
die Grundrechtseinschränkung soll dem Zitiergebot 
des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 GG Rechnung getragen 
werden. 

Die Einfügung der Worte „nach der Zivilprozeßord-
nung" in Absatz 7 Satz 2 dient der  Angleichung an 
die Formulierung, die für die entsprechende Rege-
lung in § 317 des Entwurfs einer Abgabenordnung 
(Drucksache 7/79) vorgesehen ist. 

Die Neufassung des Absatzes 9 Satz 1 dient der 
Angleichung an die Terminologie des Verwaltungs-
verfahrensrechts. 

Zu Nummer 144 (§ 161 StBerG) 

Gegenstand der Änderung ist die Einbeziehung 
der der Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle" 
zum Verwechseln ähnlichen Bezeichnungen in den 
Sanktionsschutz dieser Bußgeldvorschrift. Die Än-
derung wird für notwendig gehalten, da eine unter-
schiedliche Abgrenzung der in dieser Vorschrift mit 
Bußgeldandrohung bewehrten Tatbestände Anlaß 
zu Mißverständnissen geben könnte. Die Änderung 
berührt jedoch nicht das Recht der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts und der berufsständischen 
Vereinigungen, die eine Beratungsstelle unterhal-
ten, für diese das Wort „Buchstelle" als Abteilungs-
bezeichnung zu verwenden. 

Zu Nummer 145 

Die Änderung ist durch die Neugliederung des Ge-
setzes notwendig geworden. 

Zu Nummer 149 (§ 167 StBerG) 

Inhalt der Änderung ist die Anpassung der Berlin-
Klausel an die veränderte Gesetzeslage. Der bis 
zum Inkrafttreten der Finanzgerichtsordnung gel-
tende Vorbehalt ist durch Zeitablauf gegenstands-
los geworden. 

Zu Artikel 2 

Zu Nummer 4 (§ 228 AO) 

Die Neufassung dieser Vorschrift ist durch die 
Neugliederung des Steuerberatungsgesetzes not-
wendig geworden. 

Zu Artikel 3 

Mit der hier vorgenommenen Änderung wird der 
Anwendungsbereich der Regelungen über die Er-
hebung von Aussetzungs- und Erstattungszinsen auf 
die Fälle des § 35 b des Gewerbesteuergesetzes 
ausgedehnt. 

Zu Artikel 4 

Zu Nummer 1 (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 FGO) 

Die Neufassung dieser Vorschrift ist durch die 
Neugliederung des Steuerberatungsgesetzes not-
wendig geworden. 
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Zu Artikel 5 

Zu Nummer 2 (§ 15 UStG) 

Durch die hier vorgenommene Änderung wird der 
Vorsteuerabzug auch in den Fällen, in denen Unter-
nehmer steuerfreie Umsätze 

— an Stellen der Vereinigten Staaten von Amerika 
im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, 

— an ausländische Streitkräfte in der Bundesrepu-
blik Deutschland und 

— an NATO-Hauptquartiere in der Bundesrepublik 
Deutschland 

nunmehr im Umsatzsteuergesetz geregelt. Die Einfü-
gung dieser Regelung in das Umsatzsteuergesetz soll 
den rechtsförmlichen Bedenken des Bundesfinanz-
hofes gegen Vorschriften bestimmter Rechtsverord-
nungen Rechnung tragen. 

Zu Nummer 3 (§ 26 UStG) 

Durch diese Änderung wird der Bundesminister 
der Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-
desrates den Nachweis bei den aufgeführten Steuer-
befreiungen näher zu bestimmen. Die bisherigen Er-
mächtigungen waren auf das alte Umsatzsteuer-
gesetz 1951 zugeschnitten und im Offshore-Steuer-
gesetz, im Truppenzollgesetz und im Gesetz zum 
Protokoll über die NATO-Hauptquartiere und zu 
den Ergänzungsvereinbarungen enthalten. 

Zu den Artikeln 6 bis 8 

Die in diesen Gesetzen aufgehobenen Bestim-
mungen sind durch die Ergänzung der §§ 15 und 26 

des Umsatzsteuergesetzes (vgl. Artikel 5 Nr. 2 und 3) 
gegenstandslos geworden. 

Zum bisherigen Artikel 8 

Der Artikel ist gestrichen worden, weil die im Ein-
führungsgesetz zum Strafgesetzbuch vorgesehenen 
Änderungen des Steuerberatungsgesetzes mit ihrem 
Inkrafttreten am 1. Januar 1975 wirksam geworden 
sind. 

Zu Artikel 11 und Artikel 12 

Die Neufassung der Übergangsvorschriften und 
der Vorschrift über die Verweisungen ist notwendig 
geworden, da anstelle eines festen Datums als 
Inkrafttretenszeitpunkt des Gesetzes nunmehr der 
Tag nach der Verkündung des Gesetzes vorgesehen 
ist. 

Zu Artikel 14 

Als Inkrafttretenszeitpunkt ist nunmehr — der 
allgemeinen Gesetzgebungspraxis folgend — der Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes bestimmt wor-
den. 

Ausgenommen bleibt die neue Vorschrift über 
die Abtretung und Verpfändung von Steuererstat-
tungs- und Vergütungsansprüchen. Diese soll erst 
nach weitgehendem Abschluß des Lohnsteuerjahres-
ausgleichs 1974 wirksam werden. Aus diesem 
Grunde ist hierfür der 1. Juli 1975 als Inkrafttretens-
zeitpunkt eingesetzt worden. 

Bonn, den 17. April 1975 

von Bockelberg 

Berichterstatter 

B. Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf — Drucksache 7/2852 — in der aus der Anlage ersichtlichen 
Fassung anzunehmen. 

Bonn, den 17. April 1975 

Der Finanzausschuß 

Frau Funcke 
Vorsitzende 

von Bockelberg 
Berichterstatter 
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Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Steuer-
berater und Steuerbevollmächtigten (Steuerbera-
tungsgesetz) vom 16. August 1961 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1301), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Ersten Gesetzes zur Reform des Straf-
verfahrensrechts vom 20. Dezember 1974 (Bundes-
gesetzbl. I S. 3686), wird wie folgt geändert: 

1. Das Gesetz erhält die Bezeichnung „Steuerbe-
ratungsgesetz". 

2. Es wird folgender neuer ERSTER TEIL einge-
fügt: 

„ERSTER TEIL 

Vorschriften über die Hilfeleistung 
in Steuersachen 

ERSTER ABSCHNITT 

Ausübung der Hilfe in Steuersachen 

Erster Unterabschnitt 

Anwendungsbereich 

§1 

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die 
Hilfeleistung 

1. in Angelegenheiten, die durch Bundesrecht 
oder Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten geregelte Steuern und Vergütungen be-
treffen, soweit diese durch Bundesfinanzbe-
hörden oder durch Landesfinanzbehörden 
verwaltet werden, 

2. in Angelegenheiten, die die Realsteuern be-
treffen, 

3. in Angelegenheiten, die durch Landesrecht 
oder auf Grund einer landesrechtlichen Er-
mächtigung geregelte Steuern betreffen, 

4. in Monopolsachen, 

5. in sonstigen von Bundesfinanzbehörden 
oder Landesfinanzbehörden verwalteten 
Angelegenheiten, soweit für diese durch 

Bundesgesetz oder Landesgesetz der Finanz-
rechtsweg eröffnet ist. 

(2) Die Hilfeleistung in Steuersachen umfaßt 
auch 

1. die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und 
in Bußgeldsachen wegen einer Steuerord-
nungswidrigkeit, 

2. die Hilfeleistung bei der Führung von 
Büchern und Aufzeichnungen sowie bei der 
Aufstellung von Abschlüssen, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind, 

3. die Hilfeleistung bei der Einziehung von 
Steuererstattungs- oder Vergütungsansprü-
chen. 

(3) Die Vorschriften der einzelnen Verfah-
rensordnungen über die Zulassung von Bevoll-
mächtigten und Beiständen bleiben unberührt. 

Zweiter Unterabschnitt 

Befugnis 

§2 

Geschäftsmäßige Hilfeleistung 

Die Hilfeleistung in Steuersachen darf ge-
schäftsmäßig nur von Personen und Vereini-
gungen ausgeübt werden, die hierzu befugt 
sind. Dies gilt ohne Unterschied für hauptbe-
rufliche, nebenberufliche, entgeltliche oder 
unentgeltliche Tätigkeit. 

§3 

Befugnis zur unbeschränkten Hilfeleistung 
in Steuersachen 

Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen sind befugt: 

1. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften, 

2. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, 	vereidigte 
Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften. 

§4 

Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung 
in Steuersachen 

Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen sind ferner befugt: 
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1. Notare im Rahmen ihrer Befugnisse nach 
der Bundesnotarordnung, 

2. Patentanwälte im Rahmen ihrer Befugnisse 
nach der Patentanwaltsordnung, 

3. Behörden und Körperschaften des öffent-
lichen Rechts sowie die überörtlichen Prü-
fungseinrichtungen für Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts im Rah-
men ihrer Zuständigkeit, 

4. Verwahrer und Verwalter fremden oder 
zu treuen Händen oder zu Sicherungszwek-
ken übereigneten Vermögens, soweit sie 
hinsichtlich dieses Vermögens Hilfe in 
Steuersachen leisten, 

5. Unternehmer, die ein Handelsgewerbe be-
treiben, soweit sie in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einem Geschäft, das zu 
ihrem Handelsgewerbe gehört, ihren Kun-
den Hilfe in Steuersachen leisten, 

6. genossenschaftliche Prüfungs- und Spitzen-
verbände und genossenschaftliche Treu-
handstellen, soweit sie im Rahmen ihres 
Aufgabenbereichs den Mitgliedern der Prü-
fungs- und Spitzenverbände Hilfe in 
Steuersachen leisten, 

7. als Berufvertretung oder auf ähnlicher 
Grundlage gebildete Vereinigungen, so-
weit sie im Rahmen ihres Aufgabenbe-
reichs ihren Mitgliedern Hilfe in Steuer-
sachen leisten; § 95 des Bundesvertriebe-
nengesetzes bleibt unberührt, 

8. Vereinigungen, deren satzungsmäßige 
Aufgabe die Hilfeleistung für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des 
Bewertungsgesetzes ist, soweit sie die 
Hilfe im Rahmen dieses Aufgabenbereichs 
durch gesetzliche Vertreter oder leitende 
Angestellte leisten, die unter § 3 fallen, 

9. a) Speditionsunternehmen, soweit sie 
Hilfe in Eingangsabgabensachen lei-
sten, 

b) sonstige gewerbliche Unternehmen, so-
weit sie im Zusammenhang mit der 
Zollbehandlung Hilfe in Eingangsab-
gabensachen leisten, 

10. Arbeitgeber, soweit sie für ihre Arbeitneh-
mer Hilfe in Lohnsteuersachen leisten, 

11. Lohnsteuerhilfevereine, soweit sie für 
ihre Mitglieder Hilfe in Lohnsteuersachen 
leisten. Die Befugnis gilt auch für die 
Hilfeleistung in den Veranlagungsfällen 
des § 46 Abs. 2 Nr. 4 des Einkommen-
steuergesetzes und in den übrigen Veran-
lagungsfällen des § 46 des Einkommensteu-
ergesetzes soweit 

a) das Einkommen ausschließlich aus 
Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit besteht oder 

b) in dem Einkommen neben Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit keine an

-

deren Einkünfte enthalten sind als der 
Nutzungswert der selbstgenutzten 
Wohnung im eigenen Einfamilienhaus 
(§ 21 a Einkommensteuergesetz) oder 
Bezüge aus den gesetzlichen Renten-
versicherungen. 

Dritter Unterabschnitt 

Verbot und Untersagung 

§5 

Verbot der unbefugten Hilfeleistung 
in Steuersachen 

Andere als die in den §§ 3 und 4 bezeich-
neten Personen und Vereinigungen dürfen 
nicht geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen 
leisten, insbesondere nicht geschäftsmäßig Rat 
in Steuersachen erteilen. Die in § 4 bezeich-
neten Personen und Vereinigungen dürfen nur 
im Rahmen ihrer Befugnis geschäftsmäßig 
Hilfe in Steuersachen leisten. 

§6 

Ausnahmen vom Verbot der unbefugten 
Hilfeleistung in Steuersachen 

Das Verbot des § 5 gilt nicht für 

1. die Erstattung wissenschaftlich begründeter 
Gutachten, 

2. die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuer-
sachen für Angehörige, 

3. die Durchführung mechanischer Arbeits-
gänge bei der Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen, die für die Besteuerung 
von Bedeutung sind; hierzu gehören nicht 
das Kontieren von Belegen und das Ertei-
len von Buchungsanweisungen. 

§ 7 

Untersagung der Hilfeleistung 
in Steuersachen 

(1) Das Finanzamt kann die Hilfeleistung in 
Steuersachen untersagen, 

1. wenn die Tätigkeit durch eine Person oder 
Vereinigung ausgeübt wird, die nicht unter 
§ 3 oder § 4 fällt, 

2. wenn eine Tätigkeit nach §§ 4 und 6 oder 
eine Tätigkeit als Arbeitnehmer zur Um-
gehung des Verbots nach § 5 mißbraucht 
wird. 

(2) Die für die Finanzverwaltung zuständige 
oberste Landesbehörde (oberste Landesbe-
hörde) kann den in § 4 Nr. 7 bezeichneten Ver-
einigungen im Einvernehmen mit den fachlich 
beteiligten obersten Landesbehörden die Hilfe- 
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leistung in Steuersachen ganz oder teilweise 
untersagen, wenn eine sachgemäße Tätigkeit 
nicht gewährleistet ist. Dies gilt nicht, wenn 
eine der in § 3 aufgeführten Personen die Hilfe-
leistung in Steuersachen leitet. 

(3) Örtlich zuständig ist die Finanzbehörde, 
in deren Bezirk die Person oder Vereinigung, 
deren Tätigkeit untersagt werden soll, ihre Ge-
schäftsleitung hat, hilfsweise in deren Bezirk 
die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird. 

Vierter Unterabschnitt 

Sonstige Vorschriften 

§ 8 

Verbot der Werbung 

(1) Das unaufgeforderte Anbieten der eige-
nen Dienste oder Dienste Dritter zur geschäfts-
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen ist un-
tersagt. 

(2) Die in § 4 Nr. 3, 7 und 11 bezeichneten 
Körperschaften und Vereinigungen dürfen im 
Rahmen des sachlich Gebotenen auf ihre Be-
fugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen hin-
weisen. Der Bundesminister der Finanzen wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Art und Inhalt der 
zulässigen Hinweise näher zu bestimmen. 

§ 9 

Verbot der Vereinbarung 
eines Erfolgshonorars 

Eine Vereinbarung durch die als Entgelt für 
eine Hilfeleistung in Steuersachen ein Teil der 
zu erzielenden Steuerermäßigung, Steuerer-
sparnis oder Steuervergütung ausbedungen 
wird, ist nichtig. 

§ 10 

Mittteilungen über Pflichtverletzungen 

Sind der Finanzbehörde Tatsachen bekannt-
geworden, die den Verdacht begründen, daß 
eine der in § 3 oder § 4 Nr. 1 und 2 genannten 
Personen bei der geschäftsmäßigen Hilfelei-
stung in Steuersachen eine Berufspflichtverlet-
zung begangen hat, so hat sie diese Tatsachen, 
soweit sie für die Ermittlung des Sachverhalts 
von Bedeutung sind, der zuständigen Berufs-
kammer oder den für das ehrengerichtliche 
oder berufsgerichtliche Verfahren oder das 
Disziplinarverfahren zuständigen Stellen mit-
zuteilen. 

§ 11 

Prozeßagenten 

Prozeßagenten, denen vor dem Inkrafttreten 
dieser Vorschrift das mündliche Verhandeln 

vor Gericht auf Grund des § 157 Abs. 3 der 
Zivilprozeßordnung gestattet worden ist, sind 
weiterhin zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung 
in Steuersachen befugt. 

§ 12 

Hilfeleistung bei der Erfüllung 
von Buchführungspflichten 

Personen, die vor dem 1. November 1961 auf 
Grund einer besonderen Erlaubnis der Finanz-
behörden oder nach landesrechtlichen Vor-
schriften berufsmäßige Hilfe bei der Erfüllung 
der Buchführungspflichten außerhalb der ge-
schäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen 
leisten durften, sind hierzu weiterhin befugt. 

Zweiter Abschnitt 

Lohnsteuerhilfevereine 

Erster Unterabschnitt 

Aufgaben 

§ 13 

Zweck und Tätigkeitsbereich 

(1) Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfe-
einrichtungen von Arbeitnehmern zur Hilfe-
leistung in Lohnsteuersachen für ihre Mitglie-
der. 

(2) Als Hilfeleistung in Lohnsteuersachen 
gilt auch die Hilfeleistung in Einkommensteu-
ersachen nach § 4 Nr. 11 Satz 2. 

(3) Lohnsteuerhilfevereine bedürfen für ihre 
Tätigkeit der Anerkennung. 

Zweiter Unterabschnitt 

Anerkennung 

§ 14 

Voraussetzungen für die Anerkennung, 
Aufnahme der Tätigkeit 

(1) Ein rechtsfähiger Verein kann als Lohn-
steuerhilfeverein anerkannt werden, wenn 
nach der Satzung 

1. seine Aufgabe ausschließlich die Hilfelei-
stung in Lohnsteuersachen für seine Mit-
glieder ist; 

2. der Name des Vereins keinen Bestandteil 
mit besonderem Werbecharakter enthält; 

3. eine sachgemäße Ausübung der Hilfelei-
stung in Lohnsteuersachen sichergestellt 
ist; 

4. für die Hilfeleistung in Lohnsteuersachen 
neben dem Mitgliedsbeitrag kein besonde-
res Entgelt erhoben wird; 
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5. die Anwendung der Vorschriften des § 27 
Abs. 1 und 3 sowie der §§ 32 und 33 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches nicht ausge-
schlossen ist; 

6. innerhalb von drei Monaten nach Bekannt-
gabe des wesentlichen Inhalts der Prü-
fungsfeststellungen an die Mitglieder (§ 22 
Abs. 6 Nr. 2) eine Mitgliederversammlung 
stattfinden muß, in der insbesondere eine 
Aussprache über das Ergebnis der Ge-
schäftsprüfung durchzuführen und über die 
Entlastung des Vorstands wegen seiner Ge-
schäftsführung während des geprüften Ge-
schäftsjahres zu befinden ist. 

An die Stelle der Mitgliederversammlung kann 
eine Vertreterversammlung treten, sofern 
durch sie eine ausreichende Wahrnehmung der 
Interessen der Mitglieder gewährleistet ist. 

(2) Die Anerkennung darf nur ausgespro-
chen werden, wenn das Bestehen einer Ver-
sicherung gegen die sich aus der Hilfeleistung 
in Lohnsteuersachen ergebenden Haftpflicht-
gefahren (§ 25 Abs. 2) nachgewiesen wird. 

(3) Die Hilfeleistung in Lohnsteuersachen 
darf erst nach der Anerkennung als Lohn-
steuerhilfeverein aufgenommen werden. 

§ 15 

Anerkennungsbehörde, Satzung 

(1) Für die Entscheidung über den Antrag 
auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein ist 
die Oberfinanzdirektion zuständig, in deren Be-
zirk der Verein seinen Sitz hat. 

(2) Dem Antrag auf Anerkennung als Lohn-
steuerhilfeverein ist eine öffentlich beglau-
bigte Abschrift der Satzung beizufügen. 

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein hat jede Sat-
zungsänderung der für den Sitz des Vereins 
zuständigen Oberfinanzdirektion innerhalb 
eines Monats nach der Beschlußfassung anzu-
zeigen. 

§ 16 

Gebühren für die Anerkennung 

Für die Entscheidung über den Antrag auf 
Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein hat 
der Verein eine Gebühr von sechshundert 
Deutsche Mark an die Oberfinanzdirektion zu 
zahlen. Die Gebühr ist bei Stellung des An-
trags zu entrichten. 

§ 17 

Urkunde 

Über die Anerkennung als Lohnsteuerhilfe-
verein stellt die Oberfinanzdirektion eine Ur-
kunde aus. 

§ 18 

Bezeichnung „Lohnsteuerhilfeverein" 

Der Verein ist verpflichtet, die Bezeichnung 
„Lohnsteuerhilfeverein" in den Namen des 
Vereins aufzunehmen. 

§ 19 

Erlöschen der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt durch 

1. Auflösung des Vereins; 

2. Verzicht auf die Anerkennung; 

3. Verlust der Rechtsfähigkeit. 

(2) Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der 
Oberfinanzdirektion zu erklären. 

§ 20 

Rücknahme und Widerruf der Anerkennung 

(1) Die Oberfinanzdirektion hat die Aner-
kennung zurückzunehmen, wenn sich nach der 
Anerkennung ergibt, daß sie hätte versagt 
werden müssen. 

(2) Die Oberfinanzdirektion hat die Aner-
kennung zu widerrufen, 

1. wenn die Voraussetzungen für die Aner-
kennung als Lohnsteuerhilfeverein nach-
träglich fortfallen, es sei denn, daß der 
Verein innerhalb einer angemessenen, von 
der Oberfinanzdirektion zu bestimmenden 
Frist den dem Gesetz entsprechenden Zu-
stand herbeiführt; 

2. wenn die tatsächliche Geschäftsführung des 
Lohnsteuerhilfevereins nicht mit den in 
§ 14 bezeichneten Anforderungen an die 
Satzung übereinstimmt; 

3. wenn eine sachgemäße Ausübung der 
Hilfeleistung in Lohnsteuersachen oder 
eine ordnungsgemäße Geschäftsführung 
nicht gewährleistet ist. 

(3) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf 
ist der Lohnsteuerhilfeverein zu hören. 

Dritter Unterabschnitt 

Pflichten 

§ 21 

Aufzeichnungspflicht 

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat sämtliche 
Einnahmen und Ausgaben fortlaufend und voll-
ständig aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen 
sind unverzüglich und in deutscher Sprache 
vorzunehmen. 
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(2) Für einzelne Mitglieder des Lohnsteuer-
hilfevereins empfangene Beträge sind vom 
Vereinsvermögen getrennt zu erfassen und ge-
sondert zu verwalten. 

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein hat bei Be-
ginn seiner Tätigkeit und am Ende eines je-
den Geschäftsjahres auf Grund einer für diesen 
Zeitpunkt vorgenommenen Bestandsaufnahme 
seine Vermögenswerte und Schulden aufzu-
zeichnen und in einer Vermögensübersicht zu-
sammenzustellen. 

(4) Die Belege und sonstigen Unterlagen 
sind geordnet zu sammeln und sechs Jahre auf-
zubewahren. Die Aufzeichnungen der Einnah-
men und Ausgaben und die Vermögensüber-
sichten sind zehn Jahre aufzubewahren. Im 
übrigen gelten für die Aufbewahrung der Be-
lege, sonstigen Unterlagen, Aufzeichnungen 
und Vermögensübersichten die Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches über die Aufbewah-
rung von Bilanzen, Inventaren, Belegen und 
sonstigen Unterlagen entsprechend. 

(5) Sonstige Vorschriften über Aufzeich-
nungs- und Buchführungspflichten bleiben un-
berührt. 

§ 22 

Geschäftsprüfung 

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Aufzeichnun-
gen und der Vermögensübersicht (§ 21 Abs. 1 
bis 3) sowie die Übereinstimmung der tatsäch-
lichen Geschäftsführung mit den satzungsmä-
ßigen Aufgaben des Lohnsteuerhilfevereins 
jährlich innerhalb von sechs Monaten nach 
Beendigung des Geschäftsjahres durch einen 
oder mehrere Geschäftsprüfer prüfen zu las-
sen. 

(2) Zu Geschäftsprüfern können nur bestellt 
werden 

1. Personen und Gesellschaften, die nach § 3 
zu unbeschränkter Hilfeleistung in Steuer-
sachen befugt sind, 

2. Prüfungsverbände, zu deren satzungsmäßi-
gem Zweck die regelmäßige oder außer-
ordentliche Prüfung der Mitglieder gehört, 
wenn mindestens ein gesetzlicher Vertre-
ter des Verbandes Steuerberater, Steuer-
bevollmächtigter, 	Rechtsanwalt, 	Wirt

-

schaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer 
ist. 

(3) Geschäftsprüfer kann nicht sein, wer 
Vorstandsmitglied, besonderer Vertreter oder 
Angestellter des zu prüfenden Lohnsteuer-
hilfevereins ist. 

(4) Den Geschäftsprüfern ist Einsicht in die 
Bücher und Aufzeichnungen sowie den Schrift-
wechsel des Vereins zu gewähren und eine 

Untersuchung des Kassenbestandes und der Be-
stände an sonstigen Vermögenswerten zu ge-
statten. Ihnen sind alle Aufklärungen und 
Nachweise zu geben, die für die Durchführung 
einer sorgfältigen Prüfung notwendig sind. 

(5) Die Geschäftsprüfer sind zu gewissen-
hafter und unparteiischer Prüfung und zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Ge-
schäftsgeheimnisse, die sie bei der Wahrneh-
mung ihrer Obliegenheiten erfahren haben, 
nicht unbefugt verwerten. Wer seine Oblie-
genheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt, haftet dem Lohnsteuerhilfeverein für den 
daraus entstehenden Schaden. Mehrere Perso-
nen haften als Gesamtschuldner. 

(6) Die Geschäftsprüfer haben über das Er-
gebnis der Prüfung dem Vorstand des Lohn-
steuerhilfevereins unverzüglich schriftlich zu 
berichten. 

(7) Der Lohnsteuerhilfeverein hat 

1. innerhalb eines Monats nach Erhalt des 
Prüfungsberichts eine Abschrift hiervon der 
zuständigen Oberfinanzdirektion zuzulei-
ten; 

2. innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt 
des Prüfungsberichts den wesentlichen In

-

halt der Prüfungsfeststellungen den Mit

-

gliedern schriftlich bekanntzugeben. 

§ 23 

Ausübung der Hilfeleistung in 
Lohnsteuersachen, Beratungsstellen 

(1) Die Hilfeleistung in Lohnsteuersachen 
darf nur durch Personen ausgeübt werden, die 
einer Beratungsstelle angehören. 

(2) Der Lohnsteuerhilfeverein muß in dem 
Oberfinanzbezirk, in dem er seinen Sitz hat, 
mindestens eine Beratungsstelle unterhalten. 
Die Unterhaltung von Beratungsstellen in aus-
wärtigen Oberfinanzbezirken ist zulässig. 

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf zum Lei-
ter einer Beratungsstelle nur Personen bestel-
len, die mindestens drei Jahre auf dem Gebiet 
des Lohnsteuerwesens hauptberuflich tätig ge-
wesen sind; dies gilt nicht für die in § 3 be-
zeichneten Personen. 

(4) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der für 
den Sitz des Vereins und der für den Sitz der 
Beratungsstelle zuständigen Oberfinzanzdirek-
tion mitzuteilen 

1. die Eröffnung oder Schließung einer Bera-
tungsstelle; 

2. die Bestellung oder Abberufung des Lei-
ters einer Beratungsstelle; 

3. die Personen, deren sich der Verein bei der 
Hilfeleistung in Lohnsteuersachen bedient. 
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(5) Der Mitteilung über die Bestellung des 
Leiters einer Beratungsstelle ist ein Nachweis 
darüber beizufügen, daß die Voraussetzungen 
des Absatzes 3 erfüllt sind. 

§ 24 

Abwicklung der schwebenden 
Lohnsteuerangelegenheiten 

(1) Ist die Anerkennung als Lohnsteuer-
hilfeverein erloschen, zurückgenommen oder 
widerrufen worden, so kann die Oberfinanz-
direktion auf Antrag erlauben, daß der Verein 
einen Beauftragten zur Abwicklung der schwe-
benden Lohnsteuerangelegenheiten bestellt. 

(2) Zum Beauftragten darf nur bestellt wer-
den, wer die in § 23 Abs. 3 bezeichneten Vor-
aussetzungen erfüllt. 

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 darf läng-
stens für die Dauer von sechs Monaten erteilt 
werden; sie kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 25 

Haftungsausschuß, Haftpflichtversicherung 

(1) Bei der Hilfeleistung in Lohnsteuer-
sachen für die Mitglieder kann die Haftung des 
Vereins für das Verschulden seiner Organe 
und Angestellten nicht ausgeschlossen werden. 

(2) Die Lohnsteuerhilfevereine müssen ge-
gen die sich aus der Hilfeleistung in Lohn-
steuersachen ergebenden Haftpflichtgefahren 
angemessen versichert sein. Zuständige Stelle 
im Sinne des § 158 c Abs. 2 des Gesetzes über 
den Versicherungsvertrag ist die Oberfinanz-
direktion. 

§ 26 

Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine 

(1) Die Hilfeleistung in Lohnsteuersachen 
ist sachgemäß, gewissenhaft, verschwiegen 
und unter Verzicht auf Werbung (§ 8) auszu-
üben. 

(2) Die Ausübung einer anderen wirtschaft-
lichen Tätigkeit in Verbindung mit der Hilfe-
leistung in Lohnsteuersachen ist nicht zulässig. 

(3) Alle Personen, deren sich der Verein 
bei der Hilfeleistung in Lohnsteuersachen be-
dient, sind zur Einhaltung der in Absatz 1 und 
2 bezeichneten Pflichten anzuhalten. 

(4) Die Handakten über die Hilfeleistung in 
Lohnsteuersachen sind auf die Dauer von sie-
ben Jahren nach Abschluß der Tätigkeit des 
Vereins in der Lohnsteuersache des Mitgliedes 
aufzubewahren. § 66 ist sinngemäß anzuwen-
den. 

Vierter Unterabschnitt 

Aufsicht 

§ 27 

Aufsichtsbehörde 

(1) Die Oberfinanzdirektion (Aufsichtsbe-
hörde) führt die Aufsicht über die Lohnsteuer-
hilfevereine, die ihren Sitz im Oberfinanzbe-
zirk haben. 

(2) Der Aufsicht durch die Oberfinanzdirek-
tion unterliegen auch alle im Oberfinanzbe-
zirk bestehenden Beratungsstellen. Die im 
Wege der Aufsicht getroffenen Feststellungen 
sind der für den Sitz des Lohnsteuerhilfe-
vereins zuständigen Oberfinanzdirektion mit-
zuteilen. 

(3) Die Finanzämter haben die ihnen be-
kanntgewordenen Verstöße von Lohnsteuer-
hilfevereinen gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes der zuständigen Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen. 

§ 28 

Pflicht zum Erscheinen vor der 
Aufsichtsbehörde, Befugnisse der 

Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes eines 
Lohnsteuerhilfevereins und die Personen, de-
ren sich der Verein bei der Hilfeleistung in 
Lohnsteuersachen bedient, haben auf Verlan-
gen vor der Aufsichtsbehörde zu erscheinen, 
Auskunft zu geben sowie Handakten und Ge-
schäftsunterlagen vorzulegen. 

(2) Die von der Oberfinanzdirektion mit der 
Aufsicht betrauten Amtsträger sind berechtigt, 
die Geschäftsräume der Lohnsteuerhilfevereine 
und der in Absatz 1 bezeichneten Personen 
während der Geschäfts- und Arbeitszeiten zu 
betreten, um Prüfungen vorzunehmen oder 
sonst Feststellungen zu treffen, die zur Aus-
übung der Aufsicht für erforderlich gehalten 
werden. 

(3) Ist in einer Beratungsstelle die Ein-
haltung der in § 26 bezeichneten Pflichten 
nicht gewährleistet, so kann die Aufsichtsbe-
hörde die Schließung dieser Beratungsstelle 
verlangen; dies gilt nicht, wenn die Beratungs-
stelle durch eine in § 3 bezeichnete Person ge-
leitet wird. 

§ 29 

Teilnahme der Aufsichtsbehörde 
an Mitgliederversammlungen 

(1) Die Durchführung von Mitgliederver-
sammlungen ist der Aufsichtsbehörde rechtzei-
tig mitzuteilen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, zur 
Teilnahme an der Mitgliederversammlung Ver-
treter zu entsenden. 
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§ 30 

Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine 

(1) Die Oberfinanzdirektionen führen ein 
Verzeichnis über 

1. die Lohnsteuerhilfevereine, die im Ober-
finanzbezirk ihren Sitz haben; 

2. die im Oberfinanzbezirk bestehenden Be-
ratungsstellen. 

(2) Das Verzeichnis ist öffentlich. 

Fünfter Unterabschnitt 

Verordnungsermächtigung 

§ 31 

Durchführungsbestimmungen zu den 
Vorschriften über die Lohnsteuerhilfevereine 

Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Bestimmungen zu erlas-
sen 

1. über das Verfahren bei der Anerkennung 
als Lohnsteuerhilfeverein, 

2. über Einrichtung und Führung des Ver-
zeichnisses nach § 30 Abs. 1 sowie über die 
sich auf die Eintragung der Lohnsteuerhilfe-
vereine beziehenden Meldepflichten der 
Lohnsteuerhilfevereine." 

3. Nach dem neuen § 31 wird folgende Über-
schrift eingefügt: 

„ZWEITER TEIL 

Steuerberaterordnung" 

4. Die bisherige Bezeichnung „ERSTER TEIL" 
wird durch die Bezeichnung „Erster Abschnitt" 
ersetzt. 

5. Der bisherige § 1 wird § 32 und wie folgt ge-
ändert: 

Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Steuerberater und Steuerbevollmäch-
tigte üben einen freien Beruf aus. Ihre Tätig-
keit ist kein Gewerbe." 

6. Der bisherige § 2 wird § 33 und wie folgt ge-
ändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)" ge-
strichen. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

7. Der bisherige § 3 wird § 34 und erhält folgende 
Fassung: 

„§ 34 

Auswärtige Beratungsstellen 

Auswärtige Beratungsstellen können unter-
halten werden, soweit dadurch die Erfüllung 
der Berufspflichten nicht beeinträchtigt wird. 
Leiter der auswärtigen Beratungsstelle muß 
ein Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter 
sein." 

8. Die bisherige Bezeichnung „ZWEITER TEIL" 
wird durch die Bezeichnung „Zweiter Ab-
schnitt" ersetzt. 

9. Die bisherige Bezeichnung „Erster Abschnitt" 
wird durch die Bezeichnung „Erster Unterab-
schnitt" ersetzt. 

10. Der bisherige § 4 wird § 35. 

11. Der bisherige § 5 wird § 36 und wie folgt ge-
ändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe c wird die An-
gabe „§ 23" durch die Angabe „§ 58" er-
setzt. 

b) In Absatz 1 wird in Nummer 2 Buchstabe c 
folgender Satz 3 angefügt: 

„Zeiträume, in denen ein Berufsbewerber 
sowohl eine hauptberufliche praktische Tä-
tigkeit auf dem Gebiet des Steuerwesens 
ausgeübt als auch Studienzeiten eines Fach-
hochschulstudiums zurückgelegt hat, dürfen 
nur einmal angerechnet werden." 

c) In Absatz 1 Nummer 2 wird der bisherige 
Satz 3 Satz 4. 

12. Der bisherige § 7 wird § 37. 

13. Der bisherige § 8 wird § 38 und wie folgt ge-
ändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b und Nr. 4 
Buchstabe b werden jeweils nach dem Wort 
„Rechnungsprüfungsbehörden" die Worte 
„und der anderen obersten Behörden" und 
nach dem Wort „Jahre" das Wort „über-
wiegend" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe „§ 7" wird durch die An-
gabe „§ 37" ersetzt; 

bb) es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Personen, die unter Absatz 1 Nr. 2 
bis 4 fallen, können erst nach dem Aus

-

scheiden aus dem öffentlichen Dienst 
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oder dem Dienstverhältnis als Ange-
stellter einer Fraktion des Deutschen 
Bundestages von der Prüfung befreit 
werden." 

14. Der bisherige § 8 a wird § 39 und wie folgt ge-
ändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „einhundert

-

fünfundzwanzig" durch das Wort „einhun-
dertfünfzig" ersetzt; 

b) in Absatz 2 wird das Wort „dreihundert" 
durch das Wort „fünfhundert" ersetzt. 

15. Die bisherige Bezeichnung „Zweiter Abschnitt" 
wird durch die Bezeichnung „Zweiter Unter-
abschnitt" ersetzt. 

16. Der bisherige § 9 wird § 40 und wie folgt ge-
ändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Bestellende Behörde, Gebühren, berufliche 
Niederlassung" ; 

b) in Absatz 1 wird der Klammerzusatz „ (ober-
ste Landesbehörde)" gestrichen; 

c) es wird folgender neuer Absatz 2 einge-
fügt: 

„(2) Für die Bestellung werden keine Ge-
bühren erhoben." ; 

d) der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

17. Die bisherigen §§ 10 und 10 a werden §§ 41 
und 42. 

18. Der bisherige § 11 wird § 43 und wie folgt 
geändert: 

In Absatz 3 werden nach dem Wort „Grad" 
die Worte „oder eine staatlich verliehene Gra-
duierung" eingefügt. 

19. Der bisherige § 12 wird gestrichen. 

20. Der bisherige § 108 wird § 44 und wie folgt 
geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

,Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buch-
stelle" '. 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 107 a 
Abs. 2 Ziff. 8 der Reichsabgabenordnung" 
durch die Angabe „§ 4 Nr. 8" ersetzt. 

c) Es wird folgender neuer Absatz 5 ein-
gefügt: 

,(5) Körperschaften 	des 	öffentlichen 
Rechts (§ 4 Nr. 3) und Personenvereinigun

-

gen im Sinne des § 4 Nr. 7, die eine Buch-
stelle für land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe unterhalten, dürfen für diese Buch-
stelle die Bezeichnung „Landwirtschaftliche 
Buchstelle" benutzen, wenn der Leiter der 
Buchstelle berechtigt ist, diese Bezeichnung 
als Zusatz zur Berufsbezeichnung zu füh-
ren.'. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

e) Es wird folgender neuer Absatz 7 einge-
fügt: 

,(7) Die Befugnis zur Führung der Be-
zeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle" 
erlischt mit dem Erlöschen, der Rücknahme 
oder dem Widerruf der Bestellung als 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtig-
ter.'. 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8. 

21. Der bisherige § 13 wird § 45 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 45 

Erlöschen der Bestellung 

(1) Die Bestellung als Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigter erlischt durch 

1. Tod, 

2. Verzicht gegenüber der bestellenden Be-
hörde, 

3. rechtskräftige Ausschließung aus dem Be-
ruf. 

(2) Die Bestellung als Steuerbevollmächtig-
ter erlischt ferner durch die Bestellung als 
Steuerberater." 

22. Der bisherige § 14 wird § 46 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 46 

Rücknahme und Widerruf der Bestellung 

(1) Die Bestellung ist zurückzunehmen, wenn 
der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte 
die Zulassung zur Prüfung, die Befreiung von 
der Prüfung oder die Bestellung durch arg-
listige Täuschung, Drohung oder Bestechung 
oder durch Angaben erwirkt hat, die in we-
sentlicher Beziehung unrichtig oder unvoll-
ständig waren. 

(2) Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn 
der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte 

1. seinen Wohnsitz in das Ausland verlegt; 

2. eine Tätigkeit als Arbeitnehmer ausübt, 
die mit seinem Beruf nicht vereinbar ist 
(§ 57 Abs. 4 Nr. 2) ; 

3. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren hat. 
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(3) Die Bestellung kann widerrufen werden, 

1. wenn der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte nicht innerhalb von sechs Mona-
ten nach der Bestellung eine berufliche Nie-
derlassung begründet hat; 

2. wenn der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte infolge gerichtlicher Anordnung 
in der Verfügung über sein Vermögen be-
schränkt ist; 

3. wenn der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte infolge eines körperlichen Ge-
brechens oder wegen Schwäche seiner gei-
stigen Kräfte dauernd unfähig ist, seinen 
Beruf ordnungsgemäß auszuüben. 

(4) Die Bestellung als Steuerberater wird 
durch die oberste Landesbehörde, die Bestel-
lung als Steuerbevollmächtigter durch die 
Oberfinanzdirektion zurückgenommen oder 
widerrufen. Die örtliche Zuständigkeit richtet 
sich nach der beruflichen Niederlassung, in den 
Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 nach der beabsich-
tigten beruflichen Niederlassung des Steuer-
beraters oder Steuerbevollmächtigten. Vor der 
Rücknahme oder dem Widerruf sind der Be-
troffene und die Berufskammer zu hören. 

(5) Die Rücknahme oder der Widerruf der 
Bestellung wird mit dem Eintritt der Unan-
fechtbarkeit wirksam." 

23. Nach § 46 wird folgender § 47 eingefügt: 

,§ 47 

Erlöschen der Befugnis zur 
Führung der Berufsbezeichnung 

(1) Mit dem Erlöschen, der Rücknahme oder 
dem Widerruf der Bestellung erlischt die Be-
fugnis, die Berufsbezeichnung „Steuerberater" 
oder „Steuerbevollmächtigter" zu führen. Die 
Bezeichnung darf auch nicht mit einem Zusatz, 
der auf die frühere Berechtigung hinweist, ge-
führt werden. 

(2) Die bestellende Behörde kann nach An-
hörung der Berufskammer einem Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigten, der wegen hohen 
Alters oder wegen körperlicher Leiden auf die 
Rechte aus der Bestellung verzichtet, die Er-
laubnis erteilen, sich weiterhin Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigter zu nennen. 

(3) Die bestellende Behörde kann eine Er-
laubnis, die sie nach Absatz 2 erteilt hat, zu-
rücknehmen oder widerrufen, wenn nachträg-
lich Umstände bekannt werden oder eintreten, 
die bei einem Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten das Erlöschen, die Rücknahme oder 
den Widerruf der Bestellung nach sich ziehen 
würden. Vor dem Widerruf der Erlaubnis sind 
der Betroffene und die Berufskammer zu 
hören.' 

24. Der bisherige § 15 wird § 48 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 13 Nr. 2" durch die Angabe „§ 45 
Abs. 1 Nr. 2" ersetzt; 

bb) in der Nummer 2 wird die Angabe 
„§ 13 Nr. 3" durch die Angabe „§ 45 
Abs. 1 Nr. 3" ersetzt; 

cc) die Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. wenn die Bestellung nach § 46 zu-
rücknommen oder widerrufen ist 
und die Gründe, die für die Rück-
nahme oder den Widerruf maßgeb-
lich gewesen sind, nicht mehr be-
stehen." ; 

b) in Absatz 2 wird die Angabe „§ 7" durch 
die Angabe „§ 37" ersetzt. 

25. Die Bezeichnung „Dritter Abschnitt" wird 
durch die Bezeichnung „Dritter Unterabschnitt" 
ersetzt. 

26. Der bisherige § 16 wird § 49 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 49 

Rechtsform der Gesellschaft, 
Anerkennungsbehörde, Gesellschaftsvertrag 

(1) Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien, Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Offene Handelsgesell-
schaften und Kommanditgesellschaften können 
nach Maßgabe der Vorschriften dieses Unter-
abschnitts als Steuerberatungsgesellschaften 
anerkannt werden. 

(2) Offene Handelsgesellschaften und Kom-
manditgesellschaften können als Steuerbera-
tungsgesellschaften anerkannt werden, wenn 
sie wegen ihrer Treuhandtätigkeit als Handels-
gesellschaften in das Handelsregister eingetra-
gen worden sind. 

(3) Für die Entscheidung über den Antrag auf 
Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft 
ist die oberste Landesbehörde des Landes zu-
ständig, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat. 

(4) Dem Antrag auf Anerkennung als Steuer-
beratungsgesellschaft ist eine Ausfertigung 
oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift des 
Gesellschaftsvertrags oder der Satzung beizu-
fügen. Wird der Gesellschaftsvertrag oder die 
Satzung geändert, so ist die Änderung der 
obersten Landesbehörde unverzüglich anzuzei-
gen." 
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27. Der bisherige § 17 wird § 50 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Neben Steuerberatern können auch 
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, verei-
digte Buchprüfer und Steuerbevollmäch-
tigte Mitglieder des Vorstands, Geschäfts-
führer oder persönliche haftende Gesell-
schafter von Steuerberatungsgesellschaften 
sein." ; 

b) es werden folgende Absätze 3 und 4 ein-
gefügt: 

„ (3) Die oberste Landesbehörde kann 
nach Anhörung der Berufskammer geneh-
migen, daß ferner besonders befähigte 
Kräfte anderer Fachrichtungen, die nicht 
Steuerberater sind, neben Steuerberatern 
Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführer oder 
persönlich haftende Gesellschafter von 
Steuerberatungsgesellschaften werden. Die 
Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn die besondere Fachkunde fehlt oder 
die persönliche Zuverlässigkeit nicht vor-
handen ist. 

(4) Die Zahl der unter Absatz 2 und 3 
fallenden Vorstandsmitglieder, Geschäfts-
führer und persönlich haftenden Gesell-
schaftern darf die Zahl der Steuerberater 
im Vorstand, unter den Geschäftsführern 
oder unter den persönlich haftenden Ge-
sellschaftern nicht übersteigen." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

28. Der bisherige § 17 a wird § 51 und wie folgt 
geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „fünfhundert" 
durch das Wort „sechshundert" ersetzt; 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Für die Entscheidung über einen An-
trag auf Ausnahmegenehmigung nach § 50 
Abs. 3 hat die Gesellschaft eine Gebühr 
von dreihundert Deutsche Mark an die 
oberste Landesbehörde zu zahlen." 

29. Der bisherige § 18 wird § 52 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 52 

Urkunde 

Über die Anerkennung als Steuerberatungs-
gesellschaft stellt die oberste Landesbehörde 
eine Urkunde aus." 

30. Die bisherigen §§ 19 und 20 werden §§ 53 
und 54. 

31. Der bisherige § 21 wird § 55 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 55 

Rücknahme und Widerruf der Anerkennung 

(1) Die oberste Landesbehörde hat die Aner-
kennung zurückzunehmen, wenn sich nach der 
Anerkennung ergibt, daß sie hätte versagt 
werden müssen. 

(2) Die oberste Landesbehörde hat die Aner-
kennung zu widerrufen, wenn die Vorausset-
zungen für die Anerkennung der Gesellschaft 
nachträglich fortfallen, es sei denn, daß die 
Gesellschaft innerhalb einer angemessenen, 
von der obersten Landesbehörde zu bestim-
menden Frist den dem Gesetz entsprechenden 
Zustand herbeiführt. 

(3) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf 
ist die Steuerberatungsgesellschaft zu hören." 

32. Nach § 55 wird folgender Vierter Unterab-
schnitt eingefügt: 

„Vierter Unterabschnitt 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

§ 56 

Aufhebung von Beschränkungen 

Die Beschränkungen des § 37 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 3 Nr. 2 hinsichtlich der Zulassung 
zur Prüfung und die Voraussetzung des § 46 
Abs. 2 Nr. 1 für den Widerruf der Bestellung 
finden auf Angehörige der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft keine Anwen-
dung." 

33. Die bisherige Bezeichnung „DRITTER TEIL" 
wird durch die Bezeichnung „Dritter Ab-
schnitt" ersetzt. 

34. Der bisherige § 22 wird § 57 und wie folgt 
geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „als freien 
Beruf" gestrichen; 

b) in Absatz 4 Nr. 2 wird die Angabe „§§ 23 
und 23 a" durch die Angabe „§§ 58 und 59" 
ersetzt. 

35. Der bisherige § 23 wird § 58 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 58 

Tätigkeit als Angestellter 

(1) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte 
dürfen ihren Beruf als Angestellter eines an-
deren Steuerberaters, Steuerbevollmächtigten 
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oder einer Steuerberatungsgesellschaft aus-
üben. 

(2) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte 
dürfen ferner tätig werden 

1. als Angestellte von Rechtsanwälten, Wirt-
schaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 	oder 
Buchprüfungsgesellschaften, 

2. als Leiter oder als Angestellte von genos-
senschaftlichen Prüfungsverbänden, genos-
senschaftlichen Treuhandstellen oder über-
örtlichen Prüfungseinrichtungen für Kör-
perschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts, 

3. als Leiter von Buchstellen oder von Bera-
tungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine, 

4. als Angestellte von Buchstellen oder von 
Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfever-
eine, wenn die Buchstelle oder die Bera-
tungsstelle von einem Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten geleitet wird." 

36. Der bisherige § 23 a wird § 59. 

37. Der bisherige § 24 wird § 60 und wie folgt 
geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 22 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 57 Abs. 1" und die 
Angabe „§ 23" durch die Angabe „§ 58" 
ersetzt; 

b) in Absatz 2 wird die Angabe „ (§ 22) " durch 
die Angabe „ (§ 57) " ersetzt. 

38. Die bisherigen §§ 25 bis 27 werden §§ 61 
bis 63. 

39. Der bisherige § 28 wird § 64 und wie folgt 
geändert: 

In Satz 2 werden die Worte „Bundeskammern 
(§ 42)" durch das Wort „Bundessteuerberater-
kammer" ersetzt. 

40. Der bisherige § 28 a wird § 65. 

41. Nach § 65 wird folgender § 66 eingefügt: 

„§ 66 

Handakten 

(1) Der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte hat die Handakten auf die Dauer 
von sieben Jahren nach Beendigung des Auf-
trages aufzubewahren. Diese Verpflichtung er-
lischt jedoch schon vor Beendigung dieses 
Zeitraums, wenn der Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigte den Auftraggeber auf-
gefordert hat, die Handakten in Empfang zu  

nehmen, und der Auftraggeber dieser Auffor-
derung binnen sechs Monaten, nachdem er 
sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vor-
schrift gehören alle Schriftstücke, die der 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte aus 
Anlaß seiner beruflichen Tätigkeit von dem 
Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies 
gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwi-
schen dem Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten und seinem Auftraggeber und für 
die Schriftstücke, die dieser bereits in Ur-
schrift oder Abschrift erhalten hat sowie für 
die zu internen Zwecken gefertigten Arbeits-
papiere. 

(3) Die in anderen Gesetzen getroffenen 
Regelungen über die Pflicht zur Aufbewah-
rung von Geschäftsunterlagen bleiben unbe-
rührt." 

42. Die bisherigen §§ 29 und 29 a werden §§ 67 
und 68. 

43. Nach § 68 werden folgende §§ 69 bis 71 ein-
gefügt: 

„§ 69 

Bestellung eines allgemeinen Vertreters 

(1) Im Falle vorübergehender Berufsunfähig-
keit oder Verhinderung eines Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten kann die zustän-
dige Berufskammer auf Antrag des Betroffe-
nen einen anderen Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten als Vertreter bestellen. 

(2) Der Vertreter führt sein Amt unter eige-
ner Verantwortung, jedoch für Rechnung und 
auf Kosten des Vertretenen. Er hat Anspruch 
auf eine angemessene Vergütung. 

(3) Der Vertreter wird für einen bestimmten 
Zeitraum, längstens jedoch für die Dauer von 
zwei Jahren bestellt. Die Bestellung kann 
jederzeit widerrufen werden. 

§ 70 

Bestellung eines Praxisabwicklers 

(1) Ist ein Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigter gestorben, so kann die zuständige 
Berufskammer einen Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten zum Abwickler der 
Praxis bestellen. Der Abwickler ist in der 
Regel nicht länger als für die Dauer eines 
Jahres zu bestellen. 

(2) Dem Abwickler obliegt es, die schwe-
benden Angelegenheiten abzuwickeln. Er 
führt die laufenden Aufträge fort. Zur An-
nahme neuer Aufträge ist er nicht berechtigt. 
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(3) Der Abwickler führt sein Amt unter 
eigener Verantwortung, jedoch für Rechnung 
und auf Kosten der Erben des verstorbenen 
Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten. 
Er hat Anspruch auf eine angemessene Ver-
gütung. 

(4) Die Bestellung kann jederzeit wider-
rufen werden. 

(5) Ein Abwickler kann auch für die Praxis 
eines früheren Steuerberaters oder Steuerbe-
vollmächtigten bestellt werden, dessen Be-
stellung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 erlo-
schen oder nach § 46 zurückgenommen oder 
widerrufen ist. 

§ 71 

Bestellung eines Praxistreuhänders 

(1) Soll die Praxis eines verstorbenen 
Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten 
auf eine bestimmte Person übertragen werden, 
die im Zeitpunkt des Todes des verstorbenen 
Berufsangehörigen noch nicht zur Hilfelei-
stung in Steuersachen befugt ist, so kann auf 
Antrag der Erben die zuständige Berufskam-
mer für einen Zeitraum bis zu drei Jahren 
einen Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten zum Treuhänder bestellen. In Ausnah-
mefällen kann der Zeitraum um ein weiteres 
Jahr verlängert werden. 

(2) Der Treuhänder führt sein Amt unter 
eigener Verantwortung jedoch für Rechnung 
und auf Kosten der Erben des verstorbenen 
Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten. Er 
hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung. 

(3) Die Bestellung kann jederzeit widerru-
fen werden. 

(4) Ein Treuhänder kann unter der Voraus-
setzung des Absatzes 1 auch für die Praxis 
eines früheren Steuerberaters oder Steuerbe-
vollmächtigten eingesetzt werden, dessen Be-
stellung wegen dauernder Berufsunfähigkeit 
widerrufen ist (§ 46 Abs. 3 Nr. 3)." 

44. Der bisherige § 30 wird § 72 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 72 

Steuerberatungsgesellschaften 

(1) Die §§ 57, 62, 63, 64, 67 und 68 gelten 
sinngemäß für Steuerberatungsgesellschaften 
sowie für Vorstandsmitglieder, Geschäftsfüh-
rer und persönlich haftende Gesellschafter 
einer Steuerberatungsgesellschaft, die nicht 
Steuerberater sind. 

(2) Die Mitglieder der durch Gesetz, Satzung 
oder Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Auf-
sichtsorgane der Gesellschaften sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet." 

45. Die bisherige Bezeichnung „VIERTER TEIL" 
wird durch die Bezeichnung „Vierter Abschnitt" 
ersetzt. 

46. § 31 wird § 73. 

47. § 32 wird § 74 und erhält folgende Fassung: 

„§ 74 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Berufskammer sind außer 
Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten die 
Steuerberatungsgesellschaften, die ihren Sitz 
im Oberfinanzbezirk haben. Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte, die noch keine beruf-
liche Niederlassung begründet haben, sind Mit-
glieder der Berufskammer, in deren Bereich sie 
bestellt worden sind. 

(2) Mitglieder der Berufskammer sind außer-
dem, soweit sie nicht Steuerberater oder Steu-
erbevollmächtigte sind, die Mitglieder des Vor-
standes, Geschäftsführer oder vertretungsbe-
rechtigte persönlich haftende Gesellschafter 
einer Steuerberatungsgesellschaft, die ihren 
Sitz im Oberfinanzbezirk hat." 

48. § 33 wird § 75. 

49. § 34 wird § 76 und wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Angabe „(§ 22)" je-
weils durch die Angabe „(§ 57)", die An-
gabe „(§ 39)" durch die Angabe „(§ 81)" und 
die Angabe „ (§ 54 Abs. 3) " durch die An-
gabe „ (§ 99 Abs. 3) " ersetzt; 

b) es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Berufskammern haben ferner die 
Aufgabe, das Berufsregister zu führen." 

50. Der bisherige § 35 wird § 77 und wie folgt ge-
ändert: 

In Satz 2 wird nach dem Wort „wer" das Wort 
„persönliches" eingefügt. 

51. Der bisherige § 36 wird § 78. 

52. Der bisherige § 37 wird § 79 und wie folgt ge-
ändert: 

Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Bei-
träge nach Maßgabe einer Beitragsordnung zu 
leisten. Die Beitragsordnung bedarf der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die 
Höhe der Beiträge bestimmt die Mitgliederver-
sammlung." 

53. Der bisherige § 38 wird § 80. 
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54. Der bisherige § 39 wird § 81 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 81 

Rügerecht des Vorstandes 

(1) Der Vorstand kann das Verhalten eines 
Mitglieds der Berufskammer, durch das dieses 
ihm obliegende Pflichten verletzt hat, rügen, 
wenn die Schuld des Mitglieds gering ist und 
ein Antrag auf Einleitung eines berufsgericht-
lichen Verfahrens nicht erforderlich erscheint. 
§ 89 Abs. 2 und 3, §§ 92 und 109 Abs. 2 gelten 
entsprechend. 

(2) Der Vorstand darf eine Rüge nicht mehr 
erteilen, wenn das berufsgerichtliche Verfahren 
gegen das Mitglied der Berufskammer eingelei-
tet ist oder wenn seit der Pflichtverletzung 
mehr als drei Jahre vergangen sind. Eine Rüge 
darf nicht erteilt werden, während das Verfah-
ren auf den Antrag des Steuerberaters oder 
Steuerbevollmächtigten nach § 116 anhängig 
ist. 

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist das Mit-
glied zu hören. 

(4) Der Bescheid des Vorstandes, durch den 
das Verhalten des Mitglieds gerügt wird, ist 
zu begründen. Er ist dem Mitglied zuzustellen. 
Eine Abschrift des Bescheides ist der Staatsan-
waltschaft bei dem für den Sitz der Berufs-
kammer zuständigen Oberlandesgericht mitzu-
teilen, bei dem der Senat für Steuerberater- 
und Steuerbevollmächtigtensachen besteht 
(§ 96). 

(5) Gegen den Bescheid kann das Mitglied 
binnen eines Monats nach der Zustellung bei 
dem Vorstand Einspruch erheben. Über den 
Einspruch entscheidet der Vorstand; Absatz 4 
ist entsprechend anzuwenden." 

55. Nach § 81 wird folgender § 82 eingefügt: 

„§ 82 

Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung 

(1) Wird der Einspruch gegen den Rügebe-
scheid durch den Vorstand der Berufskammer 
zurückgewiesen, so kann das Mitglied der Be-
rufskammer innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung die Entscheidung des Landgerichts 
(Kammer für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen) beantragen. Zuständig ist 
das Landgericht, in dessen Bezirk die Berufs-
kammer, deren Vorstand die Rüge erteilt hat, 
ihren Sitz hat. 

(2) Der Antrag ist bei dem Landgericht 
schriftlich einzureichen. Auf das Verfahren sind 
die Vorschriften der Strafprozeßordnung über 
die Beschwerde sinngemäß anzuwenden. Die 
Gegenerklärung (§ 308 Abs. i der Strafprozeß-
ordnung) wird von dem Vorstand der Berufs-
kammer abgegeben. Die Staatsanwaltschaft ist  

an dem Verfahren nicht beteiligt. Eine münd-
liche Verhandlung findet statt, wenn sie das 
Mitglied der Berufskammer beantragt oder das 
Landgericht für erforderlich hält. Von Zeit und 
Ort der mündlichen Verhandlung sind der Vor-
stand der Berufskammer, das Mitglied der Be-
rufskammer und sein Verteidiger zu benach-
richtigen. Art und Umfang der Beweisaufnahme 
bestimmt das Landgericht. Es hat jedoch zur 
Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme 
von Amts wegen auf alle Tatsachen und Be-
weismittel zu erstrecken, die für die Entschei-
dung von Bedeutung sind. 

(3) Der Rügebescheid kann nicht deshalb 
aufgehoben werden, weil der Vorstand der 
Berufskammer zu Unrecht angenommen hat, 
die Schuld des Mitgliedes der Berufskammer 
sei gering und der Antrag auf Einleitung des 
berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erforder-
lich. Treten die Voraussetzungen, unter denen 
nach § 92 von einer berufsgerichtlichen Ahn-
dung abzusehen ist oder nach § 109 Abs. 2 ein 
berufsgerichtliches Verfahren nicht eingeleitet 
oder fortgesetzt werden darf, erst ein, nach-
dem der Vorstand die Rüge erteilt hat, so hebt 
das Landgericht den Rügebescheid auf. Der Be-
schluß ist mit Gründen zu versehen. Er kann 
nicht angefochten werden. 

(4) Das Landgericht, bei dem ein Antrag auf 
berufgerichtliche Entscheidung eingelegt wird, 
teilt unverzüglich der Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht eine Abschrift des An-
trags mit. Der Staatsanwaltschaft ist auch eine 
Abschrift des Beschlusses mitzuteilen, mit dem 
über den Antrag entschieden wird. 

(5) Leitet die Staatsanwaltschaft wegen des-
selben Verhaltens, das der Vorstand der Be-
rufskammer gerügt hat, ein berufsgerichtliches 
Verfahren gegen das Mitglied der Berufskam-
mer ein, bevor die Entscheidung über den An-
trag auf berufsgerichtliche Entscheidung ge-
gen den Rügebescheid ergangen ist, so wird 
das Verfahren über den Antrag bis zum rechts-
kräftigen Abschluß des berufsgerichtlichen Ver-
fahrens ausgesetzt. In den Fällen des § 91 
Abs. 2 stellt das Landgericht nach Beendigung 
der Aussetzung fest, daß die Rüge unwirksam 
ist." 

56. Der bisherige § 40 wird § 83. 

57. Der bisherige § 41 wird § 84 und wie folgt 
geändert: 

In Absatz 2 wird die Angabe „§ 40" jeweils 
durch die Angabe „§ 83" ersetzt. 

58. § 42 wird § 85 und wie folgt geändert: 

Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Die Vorschrift des § 83 ist sinngemäß 
anzuwenden." 
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59. § 43 wird § 86 und wie folgt geändert: 

In Absatz 2 Nr. 3 wird die Angabe „(§ 34 Abs. 2 
Nr. 6)" durch die Angabe „(§ 76 Abs. 2 Nr. 6)" 
ersetzt. 

60. Nach § 86 wird folgender § 87 eingefügt: 

„§ 87 

Beiträge zur Bundessteuerberaterkammer 

Die Bundessteuerberaterkammer erhebt von 
den Steuerberaterkammern Beiträge nach Maß-
gabe einer Beitragsordnung. Die Beitragsord-
nung bedarf der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde. Die Höhe der Beiträge wird von 
der Mitgliederversammlung festgesetzt." 

61. §45 wird §88. 

62. Die bisherige Bezeichnung „FÜNFTER TEIL" 
wird durch die Bezeichnung „Fünfter Abschnitt" 
ersetzt. 

63. Die Bezeichnung „ERSTER ABSCHNITT" wird 
durch die Bezeichnung „Erster Unterabschnitt" 
ersetzt. 

64. Die Überschrift des Ersten Unterabschnitts des 
Fünften Abschnitts erhält folgende Fassung: 

„Die berufsgerichtliche Ahndung von Pflicht-
verletzungen" 

65. Der bisherige § 46 wird § 89 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 89 

Ahndung einer Pflichtverletzung 

(1) Gegen einen Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten, der seine Pflichten schuld-
haft verletzt, wird eine berufsgerichtliche Maß-
nahme verhängt. 

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Ver-
halten eines Steuerberaters oder Steuerbevoll-
mächtigten ist eine berufsgerichtlich zu ahn-
dende Pflichtverletzung, wenn es nach den Um-
ständen des Einzelfalls in besonderem Maße 
geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer 
für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für 
das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise 
zu beeinträchtigen. 

(3) Eine berufsgerichtliche Maßnahme kann 
nicht verhängt werden, wenn der Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigte zur Zeit der Tat 
der Berufsgerichtsbarkeit nicht unterstand." 

66. Der bisherige § 47 wird § 90 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 90 

Berufsgerichtliche Maßnahmen 

(1) Die berufsgerichtlichen Maßnahmen sind 

1. Warnung, 

2. Verweis, 
3. Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche 

Mark, 
4. Ausschließung aus dem Beruf. 

(2) Die berufsgerichtlichen Maßnahmen des 
Verweises und der Geldbuße können neben-
einander verhängt werden." 

67. Der bisherige § 48 wird § 91 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 91 

Rüge und berufsgerichtliche Maßnahme 

(1) Der Einleitung eines berufsgerichtlichen 
Verfahrens gegen einen Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten steht es nicht entge-
gen, daß der Vorstand der Berufskammer ihm 
bereits wegen desselben Verhaltens eine Rüge 
erteilt hat (§ 81). Hat das Landgericht den 
Rügebescheid aufgehoben (§ 82), weil es eine 
schuldhafte Pflichtverletzung nicht festgestellt 
hat, so kann ein berufsgerichtliches Verfahren 
wegen desselben Verhaltens nur auf Grund 
solcher Tatsachen oder Beweismittel eingelei-
tet werden, die dem Landgericht bei seiner 
Entscheidung nicht bekannt waren. 

(2) Die Rüge wird mit der Rechtskraft eines 
berufsgerichtlichen Urteils unwirksam, das we-
gen desselben Verhaltens gegen den Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigten ergeht 
und auf Freispruch oder eine berufsgerichtliche 
Maßnahme lautet. Die Rüge wird auch unwirk-
sam, wenn rechtskräftig die Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgelehnt ist, weil eine 
schuldhafte Pflichtverletzung nicht festzustel-
len ist." 

68. Nach § 91 wird folgender § 92 eingefügt: 

„§ 92 

Anderweitige Ahndung 

Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine 
Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine ehren-
gerichtliche Maßnahme, eine anderweitige be-
rufsgerichtliche Maßnahme oder eine Ord-
nungsmaßnahme verhängt worden, so ist von 
einer berufsgerichtlichen Ahndung wegen des-
selben Verhaltens abzusehen, wenn nicht eine 
berufsgerichtliche Maßnahme zusätzlich erfor-
derlich ist, um den Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten zur Erfüllung seiner Pflich-
ten anzuhalten und das Ansehen des Berufs 
zu wahren. Der Ausschließung steht eine an-
derweitig verhängte Strafe oder Maßnahme 
nicht entgegen." 

69. Der bisherige § 49 wird § 93 und wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „der 
Verfolgung einer Pflichtverletzung" ange-
fügt. 
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b) In Satz 1 werden die Worte „keine schwe-
rere berufsgerichtliche Strafe als Warnung 
oder Geldbuße gerechtfertigt hätte" durch 
die Worte „nicht die Ausschließung aus 
dem Beruf rechtfertigt" ersetzt. 

70. Der bisherige § 50 wird § 94 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 94 

Vorschriften für Mitglieder der Berufskammer, 
die nicht Steuerberater 

oder Steuerbevollmächtigte sind 

(1) Die Vorschriften des Fünften Abschnitts 
(Berufsgerichtsbarkeit) gelten entsprechend für 
Personen, die der Berufskammer nach § 74 
Abs. 2 angehören. 

(2) An die Stelle der Ausschließung aus dem 
Beruf tritt bei den in § 74 Abs. 2 genannten 
Personen die Aberkennung der Eignung, 
Steuerberatungsgesellschaften zu vertreten 
und deren Geschäfte zu führen. 

(3) Soweit im berufsgerichtlichen Verfahren 
die Mitwirkung ehrenamtlicher Richter vorge-
sehen ist, entscheiden die Berufsgerichte in der 
gleichen Besetzung wie in Steuerberater

-

sachen." 

71. Die bisherige Bezeichnung 

„Zweiter Abschnitt" wird durch die Bezeich-
nung „Zweiter Unterabschnitt" ersetzt. 

72. Der bisherige § 51 wird § 95 und wie folgt 
geändert: 

Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Kammer für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen beim Landgericht" 

73. Der bisherige § 52 wird § 96 und wie folgt ge-
ändert: 

In Absatz 2 wird die Angabe „§ 51 Abs. 2 und 
3" durch die Angabe „§ 95 Abs. 2 und 3" er-
setzt. 

74. Der bisherige § 53 wird § 97. 

75. Nach § 97 wird folgender § 98 eingefügt: 

„§ 98 

Übergang vom Steuerbevollmächtigtenberuf 
zum Steuerberaterberuf 

(1) Ein Beisitzer aus den Reihen der Steuer-
bevollmächtigten scheidet mit der Bestellung 
als Steuerberater aus seinem Amt aus. Die Be-

rufskammer hat die Bestellung als Steuerbe-
rater unverzüglich der Behörde anzuzeigen, die 
den Beisitzer berufen hat. 

(2) Wird ein Steuerbevollmächtigter, den 
die Berufskammer nach § 99 Abs. 3 zur Beru-
fung als Beisitzer vorgeschlagen hat, als Steu-
erberater bestellt, so reicht die Berufskammer 
unverzüglich einen neuen Vorschlag ein. 

(3) Wird ein Steuerbevollmächtigter nach 
Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens 
als Steuerberater bestellt, so wirken in der 
Hauptverhandlung Steuerbevollmächtigte als 
Beisitzer mit." 

76. § 54 wird § 99 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Beisitzer aus den Reihen der 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
sind ehrenamtliche Richter." ; 

b) in Absatz 2 werden die Worte „ehrenamt-
lichen Beisitzer aus den Reihen der Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigten" durch 
die Worte „ehrenamtlichen Richter" ersetzt; 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 und 2 werden die 
Worte „ehrenamtlichen Beisitzer" 
durch die Worte „ehrenamtlichen Rich-
ter" ersetzt; 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Jede Vorschlagsliste soll mindestens 
die doppelte Zahl der zu berufenden 
Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten enthalten." ; 

d) in den Absätzen 4 und 5 werden die Worte 
„ehrenamtliche Beisitzer" durch die Worte 
„ehrenamtliche Richter" ersetzt. 

77. Der bisherige § 55 wird § 100 und wie folgt ge-
ändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(§ 35)" durch 
die Angabe „(§ 77)" ersetzt; 

b) in den Absätzen 2 und 3 werden die Worte 
„ehrenamtliche Beisitzer" durch die Worte 
„ehrenamtliche Richter" ersetzt. 

78. Der bisherige § 56 wird § 101 und wie folgt 
geändert: 

In den Absätzen 1 und 2 werden die Angabe 
„§§ 51 und 52" durch die Angabe „§§ 95 und 
96" und die Angabe „§ 53" durch die Angabe 
„§ 97" ersetzt. 
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79. Der bisherige § 57 wird § 102 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 102 

Stellung der ehrenamtlichen Richter 
und Pflicht zur Verschwiegenheit 

(1) Die Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten haben in der Sitzung, zu der sie als 
ehrenamtliche Richter herangezogen werden, 
die Stellung eines Berufsrichters. 

(2) Die Steuerberater und Steuerbevollmäch-
tigten haben über Angelegenheiten, die ihnen 
bei ihrer Tätigkeit als ehrenamtliche Richter be-
kanntwerden, Verschwiegenheit gegen jeder-
mann zu bewahren. § 83 Abs. 2 und 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. Die Genehmigung zur 
Aussage erteilt der Präsident des Gerichts." 

80. Die bisherigen §§ 58 und 59 werden §§ 103 
und 104 und wie folgt geändert: 

a) In § 103 werden die Worte „ehrenamtliche 
Beisitzer" durch die Worte „ehrenamtliche 
Richter" ersetzt; 

b) in § 104 werden die Worte „ehrenamtliche 
Beisitzer" durch die Worte „ehrenamtliche 
Richter" und die Worte „Gesetz über die 
Entschädigung der ehrenamtlichen Beisitzer 
bei den Gerichten" durch die Worte „Gesetz 
über die Entschädigung der ehrenamtlichen 
Richter" ersetzt. 

81. Die bisherige Bezeichnung „Dritter Abschnitt" 
wird durch die Bezeichnung „Dritter Unterab-
schnitt" ersetzt. 

82. Der bisherige § 60 wird § 105. 

83. Der bisherige § 61 wird § 106 und wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Beschul-
digten" durch die Worte „Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten" ersetzt; 

b) in Satz 1 wird das Wort „Beschuldigte" 
durch die Worte „Steuerberater oder Steu-
erbevollmächtigte" ersetzt. 

84. Nach § 106 werden folgende §§ 107 und 108 
eingefügt: 

„§ 107 

Verteidigung 

(1) Zu Verteidigern im berufsgerichtlichen 
Verfahren vor dem Landgericht und vor dem 
Oberlandesgericht können außer den in § 138 
Abs. 1 der Strafprozeßordnung genannten Per-
sonen auch Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte gewählt werden. 

(2) § 140 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 der 
Strafprozeßordnung ist auf die Verteidigung 
im berufsgerichtlichen Verfahren nicht anzu-
wenden. 

§ 108 

Akteneinsicht des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten 

Der Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigte ist befugt, die Akten, die dem Gericht vor-
liegen oder diesem im Falle der Einreichung 
einer Anschuldigungsschrift vorzulegen wären, 
einzusehen sowie amtlich verwahrte Beweis-
stücke zu besichtigen. § 147 Abs. 2, 3, 5 und 6 
der Strafprozeßordnung ist insoweit entspre-
chend anzuwenden." 

85. Der bisherige § 62 wird § 109 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Das berufsgerichtliche Verfahren kann 
fortgesetzt werden, wenn die Sachaufklä-
rung gesichert ist oder wenn im strafge-
richtlichen Verfahren aus Gründen nicht 
verhandelt werden kann, die in der Person 
des Steuerberaters oder Steuerbevollmäch-
tigten liegen." ; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Für die Entscheidung im berufsge-
richtlichen Verfahren sind die tatsächlichen 
Feststellungen des Urteils im Strafverfah-
ren oder Bußgeldverfahren bindend, auf 
denen die Entscheidung des Gerichts beruht. 
In dem berufsgerichtlichen Verfahren kann 
ein Gericht jedoch die nochmalige Prüfung 
solcher Feststellungen beschließen, deren 
Richtigkeit seine Mitglieder mit Stimmen-
mehrheit bezweifeln; dies ist in den Grün-
den der berufsgerichtlichen Entscheidung 
zum Ausdruck zu bringen." 

86. Nach § 109 werden folgende §§ 110 und 111 
eingefügt: 

„§ 110 

Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens 
zu den Verfahren 

anderer Berufsgerichtsbarkeiten 

(1) Über eine Pflichtverletzung eines Steuer-
beraters oder Steuerbevollmächtigten, der zu-
gleich der Disziplinar-, Ehren- oder Berufsge-
richtskarkeit eines anderen Berufs untersteht, 
wird im berufsgerichtlichen Verfahren nur 
dann entschieden, wenn die Pflichtverletzung 
überwiegend mit der Ausübung des Berufs als 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter im 
Zusammenhang steht oder wenn wegen der 
Schwere der Pflichtverletzung das berufsge-
richtliche Verfahren mit dem Ziel der Aus-
schließung aus dem Beruf eingeleitet worden 
ist. 
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(2) Beabsichtigt die Staatsanwaltschaft, ge-
gen einen solchen Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten das berufsgerichtliche Ver-
fahren einzuleiten, so teilt sie dies der Staats-
anwaltschaft oder Behörde mit, die für die 
Einleitung eines Verfahrens gegen ihn als An-
gehörigen des anderen Berufs zuständig wäre. 
Hat die für den anderen Beruf zuständige 
Staatsanwaltschaft oder Einleitungsbehörde 
die Absicht, gegen den Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten ein Verfahren einzu-
leiten, so unterrichtet sie die Staatsanwalt-
schaft, die für die Einleitung des berufsgericht-
lichen Verfahrens zuständig wäre (§ 113). 

(3) Hat das Gericht einer Disziplinar-, Eh-
ren- oder Berufsgerichtsbarkeit sich zuvor 
rechtskräftig für zuständig oder unzuständig 
erklärt, über die Pflichtverletzung eines Steu-
erberaters oder Steuerbevollmächtigten, der 
zugleich der Disziplinar-, Ehren- oder Berufsge-
richtsbarkeit eines anderen Berufs untersteht, 
zu entscheiden, so sind die anderen Gerichte 
an diese Entscheidung gebunden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf Steuerbera-
ter oder Steuerbevollmächtigte, die in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhält-
nis stehen und ihren Beruf als Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigter nicht ausüben dür-
fen (§ 59), nicht anzuwenden. 

§ 111 

Aussetzung des berufsgerichtlichen Verfahrens 

Das berufsgerichtliche Verfahren kann aus-
gesetzt werden, wenn in einem anderen gesetz-
lich geordneten Verfahren über eine Frage zu 
entscheiden ist, deren Beurteilung für die Ent-
scheidung im berufsgerichtlichen Verfahren von 
wesentlicher Bedeutung ist." 

87. Der bisherige § 63 wird § 112 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 112 

Örtliche Zuständigkeit 

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts 
bestimmt sich nach dem Sitz der Berufskammer, 
welcher der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte zur Zeit der Einleitung des Verfah-
rens angehört." 

88. Der bisherige § 64 wird § 113. 

89. Der bisherige § 65 wird § 114 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 114 

Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 

Das berufsgerichtliche Verfahren wird da-
durch eingeleitet, daß die Staatsanwaltschaft 
eine Anschuldigungsschrift bei dem Landgericht 
einreicht."  

90. Der bisherige § 66 wird § 115 und wie folgt ge-
ändert: 

Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) § 172 der Strafprozeßordnung ist nicht 
anzuwenden." 

91. Der bisherige § 67 wird § 116 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 116 

Antrag des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten auf 

Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 

(1) Der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte kann bei der Staatsanwaltschaft be-
antragen, das berufsgerichtliche Verfahren ge-
gen ihn einzuleiten, damit er sich von dem 
Verdacht einer Pflichtverletzung reinigen kann. 
Wegen eines Verhaltens, das der Vorstand der 
Berufskammer gerügt hat (§ 81), kann der 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte den 
Antrag nicht stellen. 

(2) Gibt die Staatsanwaltschaft dem Antrag 
des Steuerberaters oder Steuerbevollmächtig-
ten keine Folge oder verfügt sie die Einstellung 
des Verfahrens, so hat sie ihre Entschließung 
dem Antragsteller unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. Wird in den Gründen eine schuld-
hafte Pflichtverletzung festgestellt, das berufs-
gerichtliche Verfahren aber nicht eingeleitet, 
oder wird offengelassen, ob eine schuldhafte 
Pflichtverletzung vorliegt, kann der Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigte bei dem Ober-
landesgericht die gerichtliche Entscheidung be-
antragen. Der Antrag ist binnen eines Monats 
nach der Bekanntmachung der Entschließung 
der Staatsanwaltschaft zu stellen. 

(3) Auf das Verfahren vor dem Senat für 
Steuerberater- und Steuerbevollmächtigten

-

sachen beim Oberlandesgericht ist § 173 Abs. 1 
und 3 der Strafprozeßordnung entsprechend an-
zuwenden. Das Oberlandesgericht entscheidet 
durch Beschluß, ob eine schuldhafte Pflichtver-
letzung des Steuerberaters oder Steuerbevoll-
mächtigten festzustellen ist. Der Beschluß ist 
mit Gründen zu versehen. Erachtet das Ober-
landesgericht den Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigten einer berufsgerichtlich zu ahn-
denden Pflichtverletzung für hinreichend ver-
dächtig, so beschließt es die Einleitung des be-
rufsgerichtlichen Verfahrens. Die Durchführung 
dieses Beschlusses obliegt der Staatsanwalt-
schaft. 

(4) Erachtet das Oberlandesgericht eine 
schuldhafte Pflichtverletzung nicht für gegeben, 
so kann nur auf Grund neuer Tatsachen oder 
Beweismittel wegen desselben Verhaltens ein 
Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen 
Verfahrens gestellt oder eine Rüge durch den 
Vorstand der Berufskammer erteilt werden." 
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92. Die bisherigen §§ 68 bis 73 werden gestrichen. 

93. Der bisherige § 74 wird § 117 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 117 

Inhalt der Anschuldigungsschrift 

In der Anschuldigungsschrift (§ 114 dieses Ge-
setzes sowie § 207 Abs. 3 der Strafprozeßord-
nung) ist die dem Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten zur Last gelegte Pflichtver-
letzung unter Anführung der sie begründen-
den Tatsache zu bezeichnen (Anschuldigungs-
satz). Ferner sind die Beweismittel anzugeben, 
wenn in der Hauptverhandlung Beweise erho-
ben werden sollen. Die Anschuldigungsschrift 
enthält den Antrag, das Hauptverfahren vor 
der Kammer für Steuerberater- und Steuerbe-
vollmächtigtensachen beim Landgericht zu er-
öffnen." 

94. Der bisherige § 75 wird § 118 und wie folgt ge-
ändert: 

a) Absatz i erhält folgende Fassung: 

„ (1) In dem Beschluß, durch den das 
Hauptverfahren eröffnet wird, läßt die Kam-
mer für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen beim Landgericht die An-
schuldigung zur Hauptverhandlung zu." ; 

b) in Absatz 2 wird die Bezeichnung „Beschul-
digten" durch die Bezeichnung „Steuerbera-
ter oder Steuerbevollmächtigten" ersetzt. 

95. Der bisherige § 76 wird § 119. 

96. Der bisherige § 77 wird § 120 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 120 

Zustellung des Eröffnungsbeschlusses 

Der Beschluß über die Eröffnung des Haupt-
verfahrens ist dem Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten spätestens mit der Ladung zu

-

zustellen. Entsprechendes gilt in den Fällen des 
§ 207 Abs. 3 der Strafprozeßordnung für die 
nachgereichte Anschuldigungsschrift." 

97. Die bisherigen §§ 78 und 79 werden §§ 121 und 
122 und wie folgt geändert: 

a) In den §§ 121 und 122 wird jeweils die Be-
zeichnung „Beschuldigter" durch die Be-
zeichnung „Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigten" ersetzt; 

b) in § 122 Abs. 2 Satz 4 werden nach den 
Worten „Kammer für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen" die Worte 
„beim Landgericht" eingefügt. 

98. Der bisherige § 80 wird gestrichen. 

99. Der bisherige § 81 wird § 123 und wie folgt ge-
ändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Worten „Kam-
mer für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen" die Worte „beim Land-
gericht" eingefügt; 

b) in Satz 2 wird die Bezeichnung „Beschuldig-
ten" durch die Bezeichnung „Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigten" ersetzt. 

100. Der bisherige § 82 wird § 124 und wie folgt ge-
ändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Worten „Kam-
mer für Steuerberater- und. Steuerbevoll-
mächtigtensachen" die Worte „beim Land-
gericht" eingefügt; 

b) in den Absätzen 2 und 3 wird die Bezeich-
nung „Beschuldigte" durch die Bezeichnung 
„Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte" 
ersetzt; 

c) in Absatz 3 werden die Angabe „§ 81" durch 
die Angabe „§ 123" und die Angabe „§ 81 
Satz 2" durch die Angabe „§ 123 Satz 2" er-
setzt. 

101. Der bisherige § 83 wird § 125 und wie folgt ge-
ändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Das berufsgerichtliche Verfahren ist, 
abgesehen von dem Fall des § 260 Abs. 3 der 
Strafprozeßordnung, einzustellen 

1. wenn die Bestellung nach § 45 Abs. 1 erlo-
schen oder nach § 46 zurückgenommen oder 
widerrufen ist; 

2. wenn nach § 92 von einer berufsgericht-
lichen Ahndung abzusehen ist." 

102. Der bisherige § 84 wird § 126. 

103. Der bisherige § 85 wird § 127 und wie folgt 
geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Worten 
„Kammer für Steuerberater- und Steuerbe-
vollmächtigtensachen" die Worte „beim 
Landgericht" eingefügt; 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Worten 
„Kammer für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen" die 
Worte „beim Landgericht" eingefügt; 

bb) in Satz 2 wird die Bezeichnung „Be-
schuldigten" durch die Bezeichnung 
„Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten" ersetzt; 

c) in Absatz 4 wird die Angabe „§§ 78, 79, 81 
bis 83" durch die Angabe „§§ 121 bis 125" 
ersetzt. 
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104. Der bisherige § 86 wird § 128. 

105. Der bisherige § 87 wird § 129 und wie folgt 
geändert: 

a) In Absatz 1 werden der Punkt am Ende der 
Nummer 2 durch einen Strichpunkt ersetzt 
und folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. wenn der Senat für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen beim 
Oberlandesgericht sie in dem Urteil 
zugelassen hat." ; 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Senat für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen beim Ober-
landesgericht darf die Revision nur zulas-
sen, wenn er über Rechtsfragen oder Fra-
gen der Berufspflichten entschieden hat, 
die von grundsätzlicher Bedeutung sind." ; 

c) folgende Absätze 3 bis 5 werden angefügt: 

„(3) Die Nichtzulassung der Revision 
kann selbständig durch Beschwerde inner-
halb eine Monats nach Zustellung des Ur-
teils angefochten werden. Die Beschwerde 
ist bei dem Oberlandesgericht einzulegen. 
In der Beschwerdeschrift muß die grund-
sätzliche Rechtsfrage ausdrücklich bezeich-
net werden. 

(4) Die Beschwerde hemmt die Rechts-
kraft des Urteils. 

(5) Wird der Beschwerde nicht abgehol-
fen, so entscheidet der Bundesgerichtshof 
durch Beschluß. Der Beschluß bedarf kei-
ner Begründung, wenn die Beschwerde 
einstimmig verworfen oder zurückgewiesen 
wird. Mit Ablehnung der Beschwerde durch 
den Bundesgerichtshof wird das Urteil 
rechtskräftig. Wird der Beschwerde statt-
gegeben, so beginnt mit Zustellung des Be-
schwerdebescheides die Revisionsfrist." 

106. Nach § 129 wird folgender § 130 eingefügt: 

„§ 130 

Einlegung der Revision und Verfahren 

(1) Die Revision ist binnen einer Woche bei 
dem Oberlandesgericht schriftlich einzulegen. 
Die Frist beginnt mit der Verkündung des Ur-
teils. Ist das Urteil nicht in Anwesenheit des 
Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten 
verkündet worden, so beginnt für diesen die 
Frist mit der Zustellung. 

(2) Seitens des Steuerberaters oder Steuer-
bevollmächtigten können die Revisionsanträge 
und deren Begründung nur schriftlich ange-
bracht werden. 

(3) Auf das Verfahren vor dem Bundesge-
richtshof sind im übrigen neben den Vor-
schriften der Strafprozeßordnung über die 

Revision §§ 122 und 125 Abs. 3 dieses Ge-
setzes sinngemäß anzuwenden. In den Fällen 
des § 354 Abs. 2 der Strafprozeßordnung kann 
die Sache auch an das Oberlandesgericht eines 
anderen Landes zurückverwiesen werden." 

107. Der bisherige § 88 wird § 131. 

108. Der bisherige § 89 wird § 132 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 132 

Anordnung der Beweissicherung 

(1) Wird ein berufsgerichtliches Verfahren 
gegen den Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten eingestellt, weil seine Bestellung 
erloschen, zurückgenommen oder widerrufen 
ist, so kann in der Entscheidung zugleich auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft die Sicherung 
der Beweise angeordnet werden, wenn zu er-
warten ist, daß auf Ausschließung aus dem 
Beruf erkannt worden wäre. Die Anordnung 
kann nicht angefochten werden. 

(2) Die Beweise werden von der Kammer 
für Steuerberater- und Steuerbevollmächtig-
tensachen beim Landgericht aufgenommen. 
Die Kammer für Steuerberater- und Steuer-
bevollmächtigtensachen kann eines ihrer be-
rufsrichterlichen Mitglieder mit der Beweis-
aufnahme beauftragen." 

109. Der bisherige § 90 wird § 133 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Kammer für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen beim Land-
gericht hat von Amts wegen alle Beweise 
zu erheben, die eine Entscheidung darüber 
begründen können, ob das eingestellte Ver-
fahren zur Ausschließung aus dem Beruf 
geführt hätte. Den Umfang des Verfahrens 
bestimmt die Kammer für Steuerberater- 
und Steuerbevollmächtigtensachen nach 
pflichtmäßigem Ermessen, ohne an Anträge 
gebunden zu sein; ihre Verfügungen kön-
nen insoweit nicht angefochten werden."; 

b) in Absatz 3 Satz 2 wird die Bezeichnung 
„Beschuldigten" durch die Bezeichnung 
„Steuerberater oder Steuerbevollmächtig-
ten" ersetzt; 

c) Absatz 4 entfällt. 

110. Der bisherige § 91 wird § 134 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 134 

Voraussetzung des Verbots 

(1) Sind dringende Gründe für die Annahme 
vorhanden, daß gegen einen Steuerberater 
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oder einen Steuerbevollmächtigten auf Aus-
schließung aus dem Beruf erkannt werden 
wird, so kann gegen ihn durch Beschluß ein 
Berufs- oder Vertretungsverbot verhängt wer-
den. 

(2) Die Staatsanwaltschaft kann vor Ein-
leitung des berufsgerichtlichen Verfahrens den 
Antrag auf Verhängung eines Berufs- oder 
Vertretungsverbots stellen. In dem Antrag 
sind die Pflichtverletzung, die dem Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigten zur Last 
gelegt wird, sowie die Beweismittel anzuge-
ben. 

(3) Für die Verhandlung und Entscheidung 
ist das Gericht zuständig, das über die Eröff-
nung des Hauptverfahrens gegen den Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigten zu ent-
scheiden hat oder vor dem das berufsgericht-
liche Verfahren anhängig ist." 

111. Der bisherige § 92 wird § 135 und wie folgt 
geändert: 

In Absatz 4 wird die Bezeichnung „Beschul-
digten" durch die Bezeichnung „Steuerbera-
ters oder Steuerbevollmächtigten" ersetzt. 

112. Der bisherige § 93 wird § 136. 

113. Die bisherigen §§ 94 und 95 werden §§ 137 
und 138 und wie folgt geändert: 

Die Bezeichnung „Beschuldigter" wird durch 
die Bezeichnung „Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigte" ersetzt. 

114. Der bisherige § 96 wird § 139. 

115. Der bisherige § 97 wird § 140 und wie folgt 
geändert: 

Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte, der einem gegen ihn ergangenen 
Berufs- oder Vertretungsverbot wissentlich 
zuwiderhandelt, wird aus dem Beruf ausge-
schlossen, sofern nicht wegen besonderer Um-
stände eine mildere berufsgerichtliche Maß-
nahme ausreichend erscheint." 

116. Der bisherige § 98 wird § 141 und wie folgt 
geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 2 werden die Worte 
„die Kammer für Steuerberater- und Steuer-
bevollmächtigtensachen" jeweils durch die 
Worte „das Landgericht oder das Ober-
landesgericht" ersetzt; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Über die sofortige Beschwerde ent-
scheidet, sofern der angefochtene Beschluß 
von dem Landgericht erlassen ist, das Ober-

landesgericht und, sofern er von dem Ober-
landesgericht erlassen ist, der Bundes-
gerichtshof. Für das Verfahren gelten ne-
ben den Vorschriften der Strafprozeßord-
nung über die Beschwerde § 135 Abs. 1, 2 
und 4 sowie § 136 und 138 dieses Gesetzes 
entsprechend." 

117. Der bisherige § 99 wird § 142 und wie folgt 
geändert: 

Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. wenn die Eröffnung des Hauptverfahrens 
vor der Kammer für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen abgelehnt 
wird." 

118. Der bisherige § 100 wird § 143 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Über die Aufhebung entscheidet das 
nach § 134 Abs. 3 zuständige Gericht." ; 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Bezeichnung „Be-
schuldigte" durch die Bezeichnung 
„Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigter" ersetzt; 

bb) in Satz 2 wird die Angabe „§ 98 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 141 Abs. 1" er-
setzt. 

119. Nach § 143 wird folgender § 144 eingefügt: 

„§ 144 

Mitteilung des Verbots 

(1) Der Beschluß, durch den ein Berufs- oder 
Vertretungsverbot verhängt wird, ist alsbald 
der bestellenden Behörde und dem Präsidenten 
der Berufskammer in beglaubigter Abschrift 
mitzuteilen. 

(2) Tritt das Berufs- oder Vertretungsverbot 
außer Kraft oder wird es aufgehoben oder ab-
geändert, so ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden." 

120. Der bisherige § 101 wird § 145. 

121. Die Bezeichnung „Vierter Abschnitt" wird 
durch die Bezeichnung „Vierter Unterab-
schnitt" ersetzt. 

122. Die Überschrift des Vierten Unterabschnitts er-
hält folgende Fassung: 

„Die Kosten in dem berufsgerichtlichen 
Verfahren und in dem Verfahren bei Anträgen 

auf berufsgerichtliche Entscheidung über die 
Rüge. Die Vollstreckung der berufsgerichtlichen 

Maßnahmen und der Kosten. Die Tilgung." 
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123. Der bisherige § 102 wird § 146 und erhält fol-
gende Fassung: 

„§ 146 

Gebührenfreiheit, Auslagen 

Für das berufsgerichtliche Verfahren und das 
Verfahren bei einem Antrag auf berufsgericht-
liche Entscheidung über die Rüge (§ 82) werden 
keine Gebühren, sondern nur die Auslagen 
nach den Vorschriften des Gerichtskostengeset-
zes erhoben." 

124. Der bisherige § 103 wird § 147 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Einem Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigten, der einen Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung über die Entschlie-
ßung der Staatsanwaltschaft (§ 116 Abs. 2) 
zurücknimmt, sind die durch dieses Verfah-
ren entstandenen Kosten aufzuerlegen."; 

b) in Absatz 2 wird die Angabe „§ 66 Abs. 2" 
durch die Angabe „§ 115 Abs. 2" ersetzt. 

125. Der bisherige § 104 wird § 148 und wie folgt 
geändert: 

a) In Absatz 1 werden 

aa) die Worte „eine berufsgerichtliche Be-
strafung" durch die Worte „die Ver-
hängung einer berufsgerichtlichen Maß-
nahme" und 

bb) die Angabe „(§§ 89 und 90)" durch die 
Angabe „(§§ 132 und 133)" ersetzt; 

b) in den Absätzen 1 und 2 wird jeweils die 
Bezeichnung „Beschuldigter" durch die Be-
zeichnung „Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigter" ersetzt. 

126. Nach § 148 wird folgender § 149 eingefügt: 

„§ 149 

Kostenpflicht in dem Verfahren bei Anträgen 
auf berufsgerichtliche Entscheidung 

über die Rüge 

(1) Wird der Antrag auf berufsgerichtliche 
Entscheidung über die Rüge als unbegründet 
zurückgewiesen, so ist § 148 Abs. 1 Satz 1 ent-
sprechend anzuwenden. Stellt das Landgericht 
fest, daß die Rüge wegen der Verhängung 
einer berufsgerichtlichen Maßnahme unwirksam 
ist (§ 82 Abs. 5 Satz 2), oder hebt es den Rüge-
bescheid gemäß § 82 Abs. 3 Satz 2 auf, so kann 
es dem Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten die in dem Verfahren entstandenen 
Kosten ganz oder teilweise auferlegen, wenn 
es dies für angemessen erachtet. 

(2) Nimmt der Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigte den Antrag auf berufsgericht-
liche Entscheidung zurück oder wird der An-
trag als unzulässig verworfen, so gilt § 148 
Abs. 2 Satz 1 entsprechend. 

(3) Wird der Rügebescheid, den Fall des § 82 
Abs. 3 Satz 2 ausgenommen, aufgehoben oder 
wird die Unwirksamkeit der Rüge wegen eines 
Freispruchs des Steuerberaters oder Steuer-
bevollmächtigten im berufsgerichtlichen Ver-
fahren oder aus den Gründen des § 91 Abs. 2 
Satz 2 festgestellt (§ 82 Abs. 5 Satz 2), so sind 
die notwendigen Auslagen des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten der Berufskam-
mer aufzuerlegen." 

127. Der bisherige § 105 wird § 150 und wie folgt 
geändert: 

Die Bezeichnung „Beschuldigter" wird durch 
die Bezeichnung „Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigter" ersetzt. 

128. Der bisherige § 106 wird § 151 und wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Strafen" 
durch das Wort „Maßnahmen" ersetzt; 

b) in den Absätzen 1 und 2 wird die Angabe 
„§ 47" durch die Angabe „§ 90" ersetzt; 

c) in Absatz 3 wird die Bezeichnung „Beschul-
digte" durch die Bezeichnung „Steuerbera-
ter oder Steuerbevollmächtigter" ersetzt. 

129. Nach § 151 wird folgender § 152 eingefügt: 

„§ 152 

Tilgung 

(1) Eintragungen in den über den Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigten geführten 
Akten über eine Warnung sind nach fünf, über 
einen Verweis oder eine Geldbuße nach zehn 
Jahren zu tilgen. Die über diese berufsgericht-
lichen Maßnahmen entstandenen Vorgänge 
sind aus den über den Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten geführten Akten zu 
entfernen und zu vernichten. Nach Ablauf der 
Frist dürfen diese Maßnahmen bei weiteren 
berufsgerichtlichen Maßnahmen nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem 
die berufsgerichtliche Maßnahme unanfechtbar 
geworden ist. 

(3) Die Frist endet nicht, solange gegen den 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
ein Strafverfahren, ein ehrengerichtliches oder 
berufsgerichtliches Verfahren oder ein Diszi-
plinarverfahren schwebt, eine andere berufs-
gerichtliche Maßnahme berücksichtigt werden 
darf oder ein auf Geldbuße lautendes Urteil 
noch nicht vollstreckt worden ist. 
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(4) Nach Ablauf der Frist gilt der Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigte als von be-
rufsgerichtlichen Maßnahmen nicht betroffen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Rügen des 
Vorstandes der Berufskammer entsprechend. 
Die Frist beträgt fünf Jahre." 

130. Die bisherige Bezeichnung „Fünfter Abschnitt" 
wird durch die Bezeichnung „Fünfter Unter-
abschnitt" ersetzt. 

131. Die Überschrift des neuen Fünften Unterab-
schnitts erhält folgende Fassung: 

„Für die Berufsgerichtsbarkeit anzuwendende 
Vorschriften" 

132. Der bisherige § 107 wird § 153. 

133. Die bisherige Bezeichnung „SECHSTER TEIL" 
wird durch die Bezeichnung „Sechster Ab-
schnitt" ersetzt. 

134. Die Überschrift des neuen Sechsten Abschnitts 
erhält folgende Fassung: 

„Übergangsvorschriften, Zusammenführung 
der Berufe" 

135. Der bisherige § 109 wird § 154 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte „bei der bestellenden Be-
hörde" werden gestrichen; 

bb) die Angabe „§ 10 Abs. 2" wird durch 
die Angabe „§ 41 Abs. 2" ersetzt; 

b) in Absatz 3 werden die Angabe „§ 10 
Abs. 2" durch die Angabe „§ 41 Abs. 2" 
und die Angabe „(§ 23 a)" durch die An-
gabe „(§ 59)" ersetzt. 

136. Der bisherige § 110 wird gestrichen. 

137. Der bisherige § 111 wird § 155 und wie folgt 
geändert: 

a) In den Absätzen i und 2 wird die Angabe 
„§ 17 Abs. 1" durch die Angabe „§ 50 
Abs. 1" ersetzt; 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „bei der 
obersten Landesbehörde" gestrichen; 

bb) in Satz 3 wird die Angabe „§ 17 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 50 Abs. 1" ersetzt; 

c) die Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 

138. Die bisherigen §§ 112 bis 117 werden ge-
strichen. 

139. Der bisherige § 118 a wird § 156 und wie folgt 
geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 2" 
durch die Angabe „§ 35 Abs. 2" ersetzt; 

b) in Absatz 2 wird der Satz 2 gestrichen; 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) in Satz 2 wird die Angabe „(§ 8 a)" 
durch die Angabe „ (§ 39) " ersetzt; 

bb) in Satz 2 wird das Wort „zweihundert" 
durch das Wort „dreihundertfünfzig" 
ersetzt; 

d) in Absatz 4 wird die Angabe „§§ 7, 9 und 
10" durch die Angabe „§§ 37, 40 und 41", 
die Angabe „ (§ 9) " durch die Angabe 
„(§ 40)" und die Angabe „§ 10 Abs. 2" 
durch die Angabe „§ 41 Abs. 2" ersetzt; 

e) in Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „von 
Bewerbern, die die Vorbildungsvorausset-
zung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 erfüllen, bis zum 
Ablauf des zweiten Jahres, von den ande-
ren Bewerbern" gestrichen. 

140. Der bisherige § 118 b wird § 157 und wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 2 werden die Worte 
„Arbeitsgemeinschaft der Berufskam-
mern" durch das Wort „Berufskammer" 
ersetzt; 

bb) Satz 2 wird gestrichen; 

cc) der bisherige Satz 3 wird Satz 2; 

b) Absatz 2 wird gestrichen; 

c) der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2; 

d) der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und 
wie folgt geändert: 

Die Angabe „§ 37 Abs. 2" wird durch die 
Angabe „§ 79 Abs. 2" ersetzt; 

e) der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und 
wie folgt geändert: 

Die Angabe „§ 4 Abs. 2" wird durch die 
Angabe „§ 35 Abs. 2" ersetzt; 

f) der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und 
wie folgt geändert: 

Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. ein nach Absatz 1 bestellter Steuer-
berater" ; 

g) der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und 
wie folgt geändert: 

Die Angabe „§ 8 a" wird durch die Angabe 
„§ 39" ersetzt; 
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h) der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 und 
wie folgt geändert: 
Der Klammerzusatz „(§ 42)" wird ge-
strichen; 

i) der bisherige Absatz 9 wird gestrichen; 

k) der bisherige Absatz 10 wird Absatz 8 und 
erhält folgende Fassung: 

„(8) Die Bestellung nach Absatz 1 ist nur 
bis zum Ablauf des fünfzehnten Jahres 
nach Inkrafttreten der Absätze 1 bis 7 mög-
lich. § 156 Abs. 5 Satz 2 ist sinngemäß an-
zuwenden." 

141. Die bisherigen §§ 118 c und 118 d werden ge-
strichen. 

142. Nach § 157 werden die Bezeichnung „Siebter 
Abschnitt" und die Überschrift „Verordnungs-
ermächtigung" eingefügt. 

143. Der bisherige § 118 wird § 158 und wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „zu 
den Vorschriften über Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigte und Steuerbera-
tungsgesellschaften" angefügt; 

b) in Satz 1 wird das Wort „Bundeskammern" 
durch das Wort „Bundessteuerberaterkam-
mer" ersetzt; 

c) in der Nummer 4 wird die Angabe „§ 108 
Abs. 1" durch die Angabe „§ 44" ersetzt. 

144. Nach § 158 wird folgender neuer DRITTER 
TEIL eingefügt: 

„DRITTER TEIL 

Zwangsgeld, Ordnungswidrigkeiten 

ERSTER ABSCHNITT 

Vollstreckung wegen Handlungen und 
Unterlassungen 

§ 159 

Zwangsgeld 

(1) Ein Verwaltungsakt, der auf Untersa-
gung der Hilfeleistung in Steuersachen (§ 7) 
oder auf Durchführung von Aufsichtsmaßnah-
men im Sinne des § 28 gerichtet ist, kann mit 
Zwangsgeld durchgesetzt werden. Die Vor-
schriften der §§ 103, 342 und 342 a der Reichs-
abgabenordnung sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Das einzelne Zwangsgeld darf fünftau-
send Deutsche Mark nicht übersteigen. 

(3) Die Festsetzung des Zwangsgeldes muß 
schriftlich und in bestimmter Höhe angedroht 
werden. Die Androhung kann mit dem Ver

-

waltungsakt verbunden werden, durch den die 
Hilfeleistung in Steuersachen untersagt oder 
die Aufsichtsmaßnahme nach § 28 angeordnet 
wird. 

(4) In den Fällen des § 7 kann das Zwangs-
geld für jeden Fall der Zuwiderhandlung ange-
droht werden. In den Fällen des § 28 ist eine 
neue Androhung wegen derselben Verpflich-
tung erst dann zulässig, wenn das zunächst an-
gedrohte Zwangsgeld erfolglos ist. 

(5) Handelt der Pflichtige der Untersagung 
der Hilfeleistung in Steuersachen zuwider oder 
wird die Verpflichtung nach § 28 nicht inner-
halb der Frist, die in der Androhung bestimmt 
ist, erfüllt, so setzt die Finanzbehörde das 
Zwangsgeld fest. 

(6) Ist ein gegen eine natürliche Person fest-
gesetztes Zwangsgeld uneinbringlich, so kann 
das Amtsgericht auf Antrag der Finanzbehörde 
nach Anhörung des Pflichtigen Ersatzzwangs-
haft durch Beschluß anordnen, wenn bei An-
drohung des Zwangsgeldes hierauf hingewie-
sen worden ist. Ordnet das Amtsgericht Er-
satzzwangshaft an, so hat es einen Haftbefehl 
auszufertigen, in dem die antragstellende Be-
hörde, der Pflichtige und der Grund der Ver-
haftung zu bezeichnen sind. Das Grundrecht 
der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 
des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. 

(7) Örtlich zuständig ist das Amtsgericht, in 
dessen Bezirk der Pflichtige seinen Wohnsitz 
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gegen den Be-
schluß des Amtsgerichts ist die sofortige Be-
schwerde nach der Zivilprozeßordnung gege-
ben. 

(8) Die Ersatzzwangshaft beträgt mindestens 
einen Tag, höchstens zwei Wochen. Die Voll-
ziehung der Ersatzzwangshaft richtet sich nach 
den §§ 904 bis 907, 909 und 910 der Zivilpro-
zeßordnung. 

(9) Die Vollstreckung des Zwangsgeldes 
verjährt innerhalb von fünf Jahren von dem 
Zeitpunkt an, in dem die Zwangsgeldfestset-
zung unanfechtbar geworden ist. Ist der An-
spruch auf das Zwangsgeld verjährt, so darf die 
Haft nicht mehr vollstreckt werden. 

(10) Der Vollzug ist einzustellen, sobald 
sein Zweck erreicht ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 160 

Unbefugte Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 5 oder entgegen einer vollzieh-
baren Untersagung nach § 7 geschäftsmäßig 
Hilfe in Steuersachen leistet oder 
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2. entgegen § 8 unaufgefordert seine Dienste 
oder die Dienste Dritter zur geschäftsmäßi-
gen Hilfeleistung in Steuersachen anbietet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 

§ 161 

Schutz der Bezeichnungen 
„Steuerberatungsgesellschaft", 
„Lohnsteuerhilfeverein" und 

„Landwirtschaftliche Buchstelle" 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt 
die Bezeichnung „Steuerberatungsgesellschaft", 
„Lohnsteuerhilfeverein", „Landwirtschaftliche 
Buchstelle" oder eine einer solchen zum Ver-
wechseln ähnliche Bezeichnung benutzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 

§ 162 

Verletzung der den Lohnsteuerhilfe

-

vereinen obliegenden Pflichten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 15 Abs. 3 eine Satzungsände-
rung der zuständigen Oberfinanzdirektion 
nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

2. entgegen § 22 Abs. 1 die jährliche Ge-
schäftsprüfung nicht oder nicht rechtzeitig 
durchführen läßt, 

3. entgegen § 22 Abs. 7 Nr. 1 die Abschrift 
des Berichts über die Geschäftsprüfung der 
zuständigen Oberfinanzdirektion nicht oder 
nicht rechtzeitig zuleitet, 

4. entgegen § 22 Abs. 7 Nr. 2 den Mitglie-
dern des Lohnsteuerhilfevereins den wesent-
lichen Inhalt der Prüfungsfeststellungen 
nicht oder nicht rechtzeitig bekanntgibt, 

5. entgegen § 23 Abs. 3 zur Leitung einer 
Beratungsstelle eine Person bestellt, die 
nicht die dort bezeichneten Voraussetzungen 
erfüllt, 

6. entgegen § 23 Abs. 4 der zuständigen 
Oberfinanzdirektion die Eröffnung oder 
Schließung einer Beratungsstelle, die Be-
stellung oder Abberufung des Leiters einer 
Beratungsstelle oder die Personen, deren 
sich der Verein bei der Hilfeleistung in 
Lohnsteuersachen bedient, nicht mitteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nr. 2 bis 5 kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Deutsche Mark, die Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 und 6 mit einer 
Geldbuße bis zu zweitausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 

§ 163 

Pflichtverletzung von Personen, deren sich der 
Verein bei der Hilfeleistung in Lohnsteuer

-

sachen bedient 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen 
§ 26 Abs. 2 in Verbindung mit der Hilfe-
leistung in Lohnsteuersachen eine andere wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 

§ 164 

Verfahren 

Für die Durchführung des Bußgeldverfahrens 
sind § 446, § 447 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5, 6, 7 und 8 
Abs. 2 sowie § 449 der Reichsabgabenordnung 
entsprechend anzuwenden." 

145. Nach § 164 werden die Bezeichnung „VIERTER 
TEIL" und die Überschrift „Schlußvorschriften" 
eingefügt. 

146. Der bisherige § 119 wird gestrichen. 

147. Nach § 164 wird folgender neuer § 165 einge-
fügt: 

„§ 165 

Ermächtigung 

Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der 
zu diesem Gesetz erlassenen Durchführungs-
verordnungen in der jeweils geltenden Fassung 
mit neuem Datum und in neuer Paragraphen-
folge bekanntzumachen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen." 

148. Der bisherige § 120 wird § 166. 

149. Der bisherige § 121 wird § 167 und wie folgt 
geändert: 

In Absatz 1 erhält der Satz 1 folgende Fassung: 
„Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Land Berlin." 

150. Der bisherige § 122 wird § 168 und wie folgt 
geändert: 

Die Angabe „§ 120 Abs. 2" wird durch die An-
gabe „§ 166 Abs. 2" ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung der Reichsabgabenordnung 

Die Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 
(Reichsgesetzbl. I S. 161), zuletzt geändert durch das 
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Einführungsgesetz zum Einkommensteuerreform-
gesetz vom 21. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I 
S. 3656), wird wie folgt geändert: 

1. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte „nach § 107 a" 
gestrichen; 

b) Absatz 7 wird gestrichen. 

2. § 107 a wird gestrichen. 

3. § 159 erhält folgende Fassung: 

„§ 159 

Abtretung, Verpfändung 

(1) Die Abtretung eines Erstattungs- oder Ver-
gütungsanspruchs ist nur wirksam, wenn sie der 
Gläubiger in der nach Absatz 2 vorgeschriebenen 
Form der Finanzbehörde anzeigt, die über den 
Anspruch entschieden oder zu entscheiden hat. 

(2) Die Abtretung ist der zuständigen Be-
hörde unter Angabe des Abtretenden, des Ab-
tretungsempfängers sowie der Art und Höhe des 
abgetretenen Anspruchs und des Abtretungs-
grundes auf einem amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck anzuzeigen. Die Anzeige ist vom Ab-
tretenden und vom Abtretungsempfänger zu 
unterschreiben. 

(3) Der geschäftsmäßige Erwerb von Erstat-
tungs- oder Vergütungsansprüchen zum Zwecke 
der Einziehung oder sonstigen Verwertung auf 
eigene Rechnung ist nicht zulässig. Satz i gilt 
nicht für die Fälle der Sicherungsabtretung. Zum 
geschäftsmäßigen Erwerb und zur geschäfts-
mäßigen Einziehung der unter Satz 2 fallenden 
Ansprüche sind nur Unternehmen befugt, denen 
das Betreiben von Bankgeschäften erlaubt ist. 

(4) Wird der Finanzbehörde die Abtretung 
angezeigt, so müssen Abtretender und Ab-
tretungsempfänger der Finanzbehörde gegenüber 
die angezeigte Abtretung gegen sich gelten las-
sen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirk-
sam oder wegen Verstoßes gegen Absatz 3 nich-
tig ist. 

(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 sind 
auf die Verpfändung sinngemäß anzuwenden. 

(6) Bei Pfändung eines Erstattungs- oder Ver-
gütungsanspruchs gilt die Finanzbehörde, die 
über den Anspruch entschieden oder zu entschei-
den hat, als Drittschuldner im Sinne der §§ 829, 
845 der Zivilprozeßordnung." 

4. § 228 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. in öffentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen 
Streitigkeiten über Angelegenheiten, die 

durch den Ersten Teil, den Zweiten und den 
Sechsten Abschnitt des Zweiten Teils und 
den Ersten Abschnitt des Dritten Teils des 
Steuerberatungsgesetzes geregelt werden,". 

5. § 230 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort „Zu-
lassungsausschusses" die Worte „und des Prü-
fungsausschusses" eingefügt. 

6. § 409 wird gestrichen. 

7. Nach § 409 wird folgender § 409 a eingefügt: 

„§ 409 a 

Unzulässiger Erwerb von Steuererstattungs- 
und Vergütungsansprüchen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen 
§ 159 Abs. 3 Satz 1 Erstattungs- oder Vergü-
tungsansprüche erwirbt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark 
geahndet werden." 

Artikel 3 

Änderung des Steuersäumnisgesetzes 

Das Steuersäumnisgesetz vom 13. Juli 1961 (Bun-
desgesetzbl. I S. 993), zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung strafrechtlicher Vor-
schriften der Reichsabgabenordnung und anderer 
Gesetze vom 12. August 1968 (Bundesgesetzbl. I 
S. 953), wird wie folgt geändert: 

Nach § 4 a werden folgende §§ 4 b und 4 c einge-
fügt: 

„§ 4 b 

Erstattungszinsen 

(1) Wird durch eine rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung oder auf Grund einer solchen Ent-
scheidung eine festgesetzte Steuer herabgesetzt 
oder eine Steuervergütung gewährt, so ist der zu 
erstattende oder zu vergütende Betrag vorbehalt-
lich des Absatzes 3 vom Tage der Rechtshängig-
keit an bis zum Auszahlungstag zu verzinsen. Ist 
der zu erstattende Betrag erst nach Eintritt der 
Rechtshängigkeit entrichtet worden, so beginnt die 
Verzinsung mit dem Tag der Zahlung. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn 

1. sich der Rechtsstreit durch Aufhebung oder Än-
derung des angefochtenen Verwaltungsaktes 
oder durch Erlaß des beantragten Verwaltungs-
aktes erledigt oder 

2. eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
oder ein unanfechtbarer Verwaltungsakt, durch 
den sich der Rechtsstreit erledigt hat, 
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a) zur Herabsetzung der in einem Folgebescheid 
festgesetzten Steuer, 

b) zur Herabsetzung der Gewerbesteuer nach 
Änderung des Gewerbesteuermeßbetrages 

führt. 

(3) Ein zu erstattender oder zu vergütender Be-
trag wird nicht verzinst, soweit einem Beteiligten 
die Kosten des Rechtsbehelfs nach § 137 Satz 1 der 
Finanzgerichtsordnung auferlegt worden sind. 

§ 4c 

Aussetzungszinsen 

(1) Soweit eine Anfechtungsklage gegen einen 
Verwaltungsakt der in § 229 der Reichsabgabenord-
nung bezeichneten Art oder gegen eine Einspruchs-
entscheidung endgültig keinen Erfolg gehabt hat, 
ist der geschuldete Betrag, hinsichtlich dessen die 
Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsaktes 
oder eines Folgebescheides ausgesetzt wurde, nach 
§ 5 zu verzinsen. 

(2) Zinsen werden erhoben vom Tage der Rechts-
hängigkeit an bis zu dem Tag, an dem die Ausset-
zung der Vollziehung endet. Ist die Vollziehung erst 
nach der Rechtshängigkeit ausgesetzt worden, so 
beginnt die Verzinsung mit dem Tag der Ausset-
zung der Vollziehung. 

(3) Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn nach Aussetzung der Vollziehung des 
Einkommensteuerbescheides, des Körperschaft-
steuerbescheides oder eines Feststellungsbeschei-
des die Vollziehung eines Gewerbesteuermeßbe-
scheides oder Gewerbesteuerbescheides ausgesetzt 
wird. 

(4) Absätze 1 und 2 sind bei der Rückforderung 
von Vergütungen entsprechend anzuwenden." 

Artikel 4 

Änderung der Finanzgerichtsordnung 

Die Finanzgerichtsordnung wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 33 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. in öffentlich-rechtlichen und berufsrecht-
lichen Streitigkeiten über Angelegenheiten, 
die durch den Ersten Teil, den Zweiten und 
den Sechsten Abschnitt des Zweiten Teils 
und den Ersten Abschnitt des Dritten Teils 
des Steuerberatungsgesetzes geregelt wer-
den,". 

2. § 62 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „§ 107 a 
der Reichsabgabenordnung" durch die Worte 
„den Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes" 
ersetzt. 

3. Die §§ 111 und 112 werden gestrichen. 

4. § 139 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Gesetzlich vorgesehene Gebühren und Aus-
lagen eines Bevollmächtigten oder Beistandes, 
der nach den Vorschriften des Steuerberatungs-
gesetzes zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in 
Steuersachen befugt ist, sind stets erstattungs-
fähig." 

Artikel 5 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. November 1973 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1682), zuletzt geändert durch das Ein-
führungsgesetz zum Einkommensteuerreformgesetz 
vom 21. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 3656), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Abs. 2 Nr. 6 Buchstabe b werden die 
Worte „§ 107 a Abs. 2 Nr. 1, 7 und 8 und Abs. 3 
Nr. 4 Buchstabe b der Reichsabgabenordnung" 
durch die Worte „§ 4 Nr. 3, 7, 8 und 11 des 
Steuerberatungsgesetzes" ersetzt. 

2. In § 15 Abs. 2 letzter Satz werden hinter den 
Worten „nach § 4 Nr. 1 bis 5" die Worte „oder 
nach den in § 26 Abs. 5 Nr. 1 bis 3 bezeichneten 
Vorschriften" eingefügt. 

3. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Hinter Absatz 4 wird folgender Absatz 5 
eingefügt: 

„ (5) Der Bundesminister der Finanzen kann 
mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung näher bestimmen, wie der 
Nachweis bei den folgenden Steuerbefreiun-
gen zu führen ist: 

1. Artikel III Nr. 1 des Abkommens zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Vereinigten Staaten von Ame-
rika über die von der Bundesrepublik zu 
gewährenden Abgabenvergünstigungen 
für die von den Vereinigten Staaten im 
Interesse der gemeinsamen Verteidigung 
geleisteten Ausgaben (Bundesgesetzbl. 
1955 II S. 823), 

2. Artikel 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens 
zu dem Abkommen zwischen den Par-
teien des Nordatlantikvertrages über die 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland 
stationierten ausländischen Truppen (Bun-
desgesetzbl. 1961 II S. 1183, 1218), 

3. Artikel 14 Abs. 2 Buchstaben b und d 
des Abkommens zwischen der Bundes- 
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republik Deutschland und dem Obersten 
Hauptquartier der Alliierten Mächte, 
Europa, über die besonderen Bedingungen 
für die Einrichtung und den Betrieb inter-
nationaler militärischer Hauptquartiere in 
der Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
gesetzbl. 1969 II S. 1997, 2009)." 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

Artikel 6 

Änderung des Offshore-Steuergesetzes 

Artikel 3 Abschnitt A des Offshore-Steuergesetzes 
vom 19. August 1955 (Bundesgesetzbl. II S. 821) in 
der Fassung des Gesetzes zur Änderung des 
Offshore-Steuergesetzes vom 13. März 1964 (Bun-
desgesetzbl. II S. 229) wird aufgehoben. 

Artikel 7 

Änderung des Truppenzollgesetzes 1962 

§ 9 des Truppenzollgesetzes vom 17. Januar 1963 
(Bundesgesetzbl. I S. 51) wird aufgehoben. 

Artikel 8 

Änderung des Gesetzes zum Protokoll über die 
NATO-Hauptquartiere und zu den Ergänzungs

-

vereinbarungen 

Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Oktober 1969 zum 
Protokoll über die NATO-Hauptquartiere und zu 
den Ergänzungsvereinbarungen (Bundesgesetzbl. 
1969 II S. 1997) wird aufgehoben. 

Artikel 9 

Änderung des Lastenausgleichsgsetzes 

Das Lastenausgleichsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1969 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1909), zuletzt geändert durch das Acht-
undzwanzigste Gesetz zur Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes vom 27. Januar 1975 (Bundes-
gesetzbl. I S. 401) wird wie folgt geändert: 

In § 327 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „§ 107 a 
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 bis 4 der Reichsabgabenord-
nung" durch die Worte „§ 3 und § 4 Nr. 1, 2 und 4 
des Steuerberatungsgesetzes" ersetzt. 

Artikel 10 

Änderung des Rechtsberatungsgesetzes 

Das Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 
1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1478), zuletzt geändert  

durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch 
vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 469), wird 
wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 § 4 erhalten die Absätze 1 und 2 
folgende Fassung: 

„(1) Die Erlaubnis nach § 1 gewährt nicht die 
Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung 

1. in Angelegenheiten, die durch Bundesrecht 
oder Recht der Europäischen Gemeinschaften 
geregelte Steuern und Vergütungen betref-
fen, soweit diese durch Bundesfinanzbehörden 
oder durch Landesfinanzbehörden verwaltet 
werden, 

2. in Angelegenheiten, die die Realsteuern be-
treffen, 

3. in Angelegenheiten, die durch Landesrecht 
oder auf Grund einer landesrechtlichen Er-
mächtigung geregelte Steuern betreffen, 

4. in Monopolsachen, 

5. in sonstigen von Bundesfinanzbehörden oder 
Landesfinanzbehörden verwalteten Ange-
legenheiten, soweit für diese durch Bundes-
gesetz oder Landesgesetz der Finanzrechts-
weg eröffnet ist. 

(2) Für die in Absatz 1 bezeichneten Ange-
legenheiten ist das Steuerberatungsgesetz maß-
gebend." 

2. Artikel 2 wird gestrichen. 

3. In Artikel 5 wird der Absatz 2 gestrichen. 

Artikel 11 

Übergangsvorschriften  

§1 

Hilfeleistung in Lohnsteuersachen 
durch bestehende Personenvereinigungen 

Personenvereinigungen, die vor Inkrafttreten die-
ser Vorschrift nach § 107 a Abs. 3 Nr. 4 Buchstabe b 
der Reichsabgabenordnung Hilfe in Lohnsteuer-
sachen geleistet haben, dürfen bis zum Ablauf des 
Jahres 1975 weiter tätig werden. 

§2 

Änderung der Verwaltungsgebühren 

Ist der Antrag auf Zulassung zur Prüfung, auf 
Wiederbestellung, auf Anerkennung als Steuer-
beratungsgesellschaft oder auf Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung im Sinne der Vorschriften über 
die Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt wor-
den, so richtet sich die Höhe der Gebühren nach den 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
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Vorschriften. Das gleiche gilt für die Höhe der Prü-
fungsgebühren, wenn die schriftliche Prüfung vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen hat. 

§3 

Anwendung der Vorschriften 
über das Rügeverfahren 

Hat der Vorstand die Rüge vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erteilt, so richtet sich das weitere 
Verfahren nach den bisher geltenden Vorschriften. 

§4 
Anwendung der Vorschriften 

über das berufsgerichtliche Verfahren 

Artikel 1 gilt auch für die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes schwebenden berufsgerichtlichen Verfah-
ren, soweit nicht anderes bestimmt ist. 

§5 

Anwendung der Vorschriften 
über die berufsgerichtliche Voruntersuchung 

War bei Inkrafttreten dieses Gesetzes eine be-
rufsgerichtliche Voruntersuchung bereits eröffnet, so 
gelten für das weitere Verfahren die bisherigen 
Vorschriften. Eine Ergänzung der Voruntersuchung 
findet nicht statt. Die Staatsanwaltschaft ist nach 
Schluß der Voruntersuchung zu ergänzenden Ermitt-
lungen befugt. 

§ 6 

Erstattungszinsen und Aussetzungszinsen 
in rechtshängigen Verfahren 

In Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
rechtshängig sind, richtet sich die Erhebung von 

Erstattungszinsen und Aussetzungszinsen bis zum 
Ablauf des dritten Monats nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nach den bisher geltenden Vorschriften. 

Artikel 12 

Verweisungen 

Soweit in Rechtsvorschriften auf die Vorschrift 
des § 107 a der Reichsabgabenordnung verwiesen 
wird, treten an deren Stelle mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die entsprechenden Vorschriften des 
Steuerberatungsgesetzes. 

Artikel 13 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 
des Dritten Überleitungsgesetzes. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft, soweit Absatz 2 nichts anderes 
bestimmt. 

(2) Artikel 2 Nr. 3 tritt am 1. Juli 1975 in Kraft. 


